Niederschrift iber die Sitzung des Ausschusses fiir Stadtentwicklung, Klima
und Mobilitat
vom 30.04.2026

Anwesend:

Vorsitz

Meyer, Nicolas, Dr.
(stimmberechtigte)

Oberburgermeister

Hamm, Claus FWG

Hudel, Lukas FWG Vertretung fur
Herrn Mieger

Merz, Thomas FWG Vertretung fur
Frau Mester

Rademacher, Michael, Prof. Dr. FWG

Valentin, Simon FWG

Wagner-Mergen, Sara FWG

Clemens, Sabine CDU

Haselmaier, Heike CDU

Schuff, Martin CDU

Marx, Frank Hans Josef AfD Vertretung fur
Herrn Fruth

Wagner, Reiner AfD

Hoppenrath, Anneliese SPD

Hoppner, Aylin SPD

Pustlauck, Immanuel

(nicht stimmberechtiqgte)

Die Grinen/Offene Liste

Arnold, Johanna Verwaltung
Breuer, Claudia Verwaltung
Geiger, Christian Verwaltung
Jurthe-Podolak, Anja Verwaltung
Kaiser, Thorsten Verwaltung
Kattler, Matthias, Dr. Verwaltung
Klinner, Stefanie Verwaltung
Knoppel, Bernd Burgermeister
Radler, Julia Verwaltung
Reinhardt, Michael Verwaltung
Said, Siba, Dr. Verwaltung
Schuszter, Claudia-Lucia Verwaltung
Seifert, Thorsten Oliver Verwaltung
Ziesemann, Michael Verwaltung
Es fehlen entschuldigt:

(stimmberechtigte)

Mester, Tanja FWG
Mieger, Fabian FWG
Fruth, Peter AfD



Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr  Ende der Sitzung: 20:05 Uhr

Die Mitglieder des Ausschusses fur Stadtentwicklung, Klima und Mobilitat waren
durch Einladung vom 16.04.2026 auf Donnerstag, den 30.04.2026 unter Mitteilung
der Tagesordnung eingeladen worden. Die geanderte Tagesordnung wurde mit
Schreiben vom 23.04.2026 zugestellt.

Zugleich mit der Einladung wurde die Sitzung unter Angabe der Tagesordnung orts-
ublich bekanntgegeben.

Die Tagesordnungspunkte 1 bis 27 wurden in o6ffentlicher Sitzung, der Tagesord-
nungspunkt 28 in nichtoffentlicher Sitzung im  Konferenzzentrum des
CongressForums Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5, behandelt. Im Anschluss
wurden die Entscheidungen aus der nichtoffentlichen Sitzung bekanntgegeben.

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieser Nie-
derschrift sind.

Dr. Nicolas Meyer Thorsten Kaiser
(Vorsitzender) (Schriftfuhrer)



Tagesordnung

Der Ausschuss fur Stadtentwicklung, Klima und Mobilitat tagte gemeinsam

o mit dem Ortsbeirat Eppstein wegen der Tagesordnungspunkte 2 und 3 (Druck-
sachen Nr. XVIII/1373 und Nr. XVIII/1374) zum Thema ,Eppstein, Industriege-
biet Am Romig, 4. Abschnitt® sowie

o mit dem Ortsbeirat Mérsch wegen der Tagesordnungspunkte 4 und 5 (Drucksa-
chen Nr. XVIII/1395 und Nr. XVIII/1396) zum Thema ,Md&rsch, Solarpark BASF-
Nordflache®.

Mit Einverstandnis des Ausschusses wurde der Tagesordnungpunkt 10, Drucksache
Nr. XVIIl/1414 Vorplanung der StralRenbaumalinahme Steinstral3e” von der Tages-
ordnung genommen.

Die Drucksache Nr. XVIII/1408 wurde mit Zustimmung des Ausschusses als Tages-
ordnungpunkt 12.1 nachtraglich auf die Tagesordnung aufgenommen

Herr Oberblrgermeister Dr. Meyer begrifite

o zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 ,Am Romig 4“ seitens des Vorhaben-
tragers Herrn Kohrs von der VGP Industriebau GmbH sowie Herrn Villinger und
Herrn Sven Piske vom Planungsbiro Piske GbR,

o zu den Tagesordnungspunkten 4 und 5 ,Solarpark BASF* seitens der BASF
Herrn Zotz sowie vom Planungsbiro BBP Stadtplanung Landschaftsplanung
PartGmbB Frau Kdhler und Herr Ruppert,

o zum Tagesordnungspunkt 6 ,Kommunale Waremplanung“ Frau Drohner vom
Blro EnergyEffizienz GmbH sowie

o zum Tagesordnungspunkt 12.1 ,Neubau der Bushaltestelle und der Ful3gan-
gerquerung in der MahlastralRe“ Herrn Morgenbrodt vom Planungsbiro Mo-
dusConsult.

Offentliche Sitzung
1.  Bericht des Oberblrgermeisters

Vorlagen der Verwaltung

2.  Stadtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan ,Eppstein, Industriegebiet Am Romig,
4. Abschnitt"
Vorlage: XVIII/1373

3. Bebauungsplan "Eppstein, Industriegebiet Am Rdmig, 4. Abschnitt* Abwagungsbe-
schluss zur Formlichen Beteiligung; Satzungsbeschluss
Vorlage: XVIII/1374



10.

11.

12.

12.1.

13.

14.

15.

Bebauungsplan ,Morsch, Solarpark BASF-Nordflache", Entwurfs- und Offenlagebe-
schluss
Vorlage: XVIII/1395

26. Anderung des Flachennutzungsplans 1998 im Parallelverfahren zum Bebau-
ungsplan ,Madrsch, Solarpark BASF-Nordflache", Entwurfs- und Offenlagebeschluss
Vorlage: XVIII/1396

Festsetzungsbeschluss Endbericht Kommunale Warmeplanung
Vorlage: XVIII/1405

Grundsatzbeschluss zur Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung
des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung (,Bau-Turbo®)
Vorlage: XVIII/1409

Quartiersentwicklung Pilgerpfad, hier: Strategische Neuausrichtung Stadtebauférde-
rung
Vorlage: XVIII/1411

Bebauungsplan "Beindersheimer Stralle West, 4. Teilanderung (Skateanlage und
Pumptrack)", Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs.1 BauGB
Vorlage: XVIII/1412

Vorplanung der StrallenbaumalRnahme Steinstralle
Vorlage: XVIII/1414

Mitteilungen und Berichte der Verwaltung

Aktuelle Projekte des Klimaburos
mundlicher Bericht

Quartiersentwicklung Pilgerpfad
mundlicher Bericht

Barrierefreier Neubau der Bushaltestelle (zwei Haltepositionen) und der FuRganger-
querung in der MahlastraRe Gate 99/THW
Vorlage: XVIII/1408

Bauantrag zum Umbau, Sanierung und Erweiterung des Einfamilienwohnhauses um
einen altersgerechten Wohnbereich, Morikestralle; Flurstiick-Nr. 4193/11
Vorlage: XVIII/1242

Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage, Gottfried-Keller-
Stralde; Flurstick-Nr. 1213/20
Vorlage: XVIII/1243

Bauantrag zur Legalisierung von: Erweiterung der Gaststatte im EG durch einen
Anbau, Umbau des Schuppens zu Sozialrdumen, Kunden WCs, die Errichtung ei-
nes Windfangs, zweier Uberdachungen im Hof und am Eingang; Flomersheimerstr.,
Flurstlick-Nr.:2449/5

Vorlage: XVIII/1347



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Bauantrag zur Legalisierung der Errichtung eines Aufenthaltsraums mit Klichenfunk-
tion fur die Mitarbeiter des Gewerbes; SchielRgartenweg 8; Flursticksnr. 1427/40
Vorlage: XVIII/1394

Erweiterung und Einbau von zwei Gauben am Wohnhaus sowie Legalisierung des
bestehenden Dachgeschosses; Robert-Koch-Stralde, Flurstick Nr. 4010
Vorlage: XVIII/1402

Bauantrag zur Nutzungsanderung von Buroraumen zur Errichtung einer separaten
Wohnung; Gegelstrale, Flurstuck Nr. 2271/19
Vorlage: XVIII/1404

Bauantrag zur Errichtung einer Auldengastronomie sowie die Aufstellung eines 20-
Fuss-Containers zum Getrankeausschank; Eisenbahnstralde, Flurstick Nr. 2355/81
Vorlage: XVIII/1406

Grolde Driisenameise (Tapinoma Magnum) in Frankenthal (Pfalz)
Vorlage: XVIII/1415

Antrage der Fraktionen

Hitzeschutz auf dem Cosacchi-Platz
hier: Prifantrag der SPD - Stadtratsfraktion
Vorlage: XVIII/1459

Erganzung zum Beschlussvorschlag: Quartiersentwicklung Pilgerpfad, hier: Strate-
gische Neuausrichtung Stadtebauférderung

hier: Antrag der FWG - Stadtratsfraktion

Vorlage: XVIII/1462

Anfragen der Fraktionen

Anlage am Wormser Tor
hier: Anfrage der SPD - Stadtratsfraktion
Vorlage: XVIII/1455

FuRgangerquerung Wilhelm-Hauff-Stralle
hier: Anfrage der SPD - Stadtratsfraktion
Vorlage: XVIII/1456

Entfernung Grinpfeil
hier: Anfrage der SPD - Stadtratsfraktion
Vorlage: XVIII/1457

Anlage der Flache am Fahrradparkturm
hier: Anfrage der SPD - Stadtratsfraktion
Vorlage: XVIII/1458

Neues Plakatierungssystem
hier: Anfrage der CDU-Stadtratsfraktion
Vorlage: XVIII/1464



Nichtoffentliche Sitzung

Mitteilungen und Berichte der Verwaltung

28. Bericht

Offentliche Sitzung
Bekanntgabe der Entscheidungen aus der nichtoffentlichen Sitzung




Drucksache Nr.

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

XVIIl. Wahlperiode 2024 — 2029

Aktenzeichen: A Datum: 30.04.2026 Hinweis:

Bericht des Oberbiurgermeisters

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: X | Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 1 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:
] x| x| |

Abdruck an: A-S, 613

Protokoll:

Glasfaserausbau

Herr Oberblrgermeister Dr. Meyer berichtet Uber den Sachstand zum geplanten
Glasfaserausbau durch die Deutsche Glasfaser. Viele Kommunen — auch Frankent-
hal — haben derzeit mit massiven Problemen beim Glasfaserausbau zu kampfen.
Das Projekt stagniert faktisch. Die Kommunikation mit der Deutschen Glasfaser ist
unzureichend. Das Verhalten der Deutschen Glasfaser ist inakzeptal. Das Wirt-
schaftsministerium und das Ministerium fur Arbeit, Soziales, Transformation und Digi-
tales sind eingeschaltet. Die rechtliche Prufung der Vertrage zeigt, dass ein exklusi-
ves Ausbaurecht nicht besteht. Die Stadt wird alternative Optionen prifen und Ge-
sprache mit anderen Anbeitern fihren um den Glasfaserausbau zu forcieren. Die
politischen Gremien und die Offentlichkeit werden Uber die weiteren Schritte transpa-
rent und regelmaRig infomiert.

Radwegneubau Eppstein — Petershof

Herr Oberburgermeister Dr. Meyer berichtet Gber den Sachstand zum Bau des Rad-
weges zwischen Eppstein und dem Gewerbegebiet ,Am Rémig“. Die Baumalinahme
in zwei Hauptbauabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt beginnt im Suden an
der Einmindung zur L 527 und endet nach ca. 700 m vor der Hauptwirtschaftswege-
kreuzung. Der Baubeginn ist fir den 03.08.2026 vorgesehen; die Bauzeit wird vo-
raussichtlich bis Anfang Oktober andauern. Parallel hierzu werden durch die Stadt-
werke und den Beregnungsverband abschnittsweise Leitungen verlegt. In diesem
Zeitraum bleibt die Bewirtschaftung der Flachen weiterhin moglich. Ab Anfang/Mitte



Oktober ist der Beginn des zweiten Bauabschnitts vorgesehen. In diesem Abschnitt
erfolgt die Herstellung des Geh- und Radwegs sowie des Wirtschaftswegs bis zum
sudlichen Ortseingang von Eppstein. Flr die gesamte Bauzeit ist eine Vollsperrung
notwendig.



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)
XVIIl. Wahlperiode 2024 — 2029

Drucksache Nr.

XVINM373

Aktenzeichen: A-S/br Datum: 14.04.2026 Hinweis:

Stadtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan ,,Eppstein, Industriegebiet Am
Roémig, 4. Abschnitt"

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top | Offentlich: X | Einstimmig: \L Ja-Stimmen: 14
ASKM 30.04.2026 2 Mit Nein-Stimmen: |0
Nichtoffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen: 1
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefugt:
X | X | | ] |
Abdruck an: AS, 61

Die Verwaltung bittet zu beschlielen wie folgt:

Dem im Rahmen des Bebauungsplans ,Eppstein, Industriegebiet Am Romig, 4. Ab-
schnitt® gemal § 12 BauGB abgeschlossenen stadtebaulichen Vertrag zwischen der
VGP Park 2 S.a.r.l., vertreten durch Herrn Jan van Geet, 1 B Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, Luxemburg, und der Stadt Frankenthal (Pfalz), vertreten durch Herrn
Oberburgermeister Dr. Nicolas Meyer, wird zugestimmt.

Protokoll:

Die Drucksachen XVIII/1373 und die Drucksache XVIII/1374 wurden zusammen und
gemeinsam mit dem Ortsbeirat Eppstein beraten.

Uber die Drucksachen XVIII/1373 und die Drucksache XVIII/1374 wurde im Ortsbei-
rat Eppstein nacheinander abgestimmt, zuerst Uber die Drucksache XVIII/1373, an-
schlielend Uber die Drucksache XVIII/1374.

Im Anschluss an die Abstimmung im Ortsbeirat Eppstein wurde Uber die Drucksa-
chen in entsprechender Reihenfolge im Ausschuss fir Stadtentwicklung, Klima und
Mobilitat abgestimmt.



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1374

Aktenzeichen: A-S/br Datum: 14.04.2026 Hinweis:

Bebauungsplan "Eppstein, Industriegebiet Am Romig, 4. Abschnitt“ Abwa-
gungsbeschluss zur Formlichen Beteiligung; Satzungsbeschluss

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: X | Einstimmig: \L Ja-Stimmen: 14
ASKM 30.04.2026 3 Mit Nein-Stimmen: |0
Nichtéffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen: 1
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:
x| x| ] |
Abdruck an: AS, 61

Die Verwaltung bittet zu beschlieBen wie folgt:

1.

GemaR § 1 Abs. 7 BauGB werden die im Rahmen der Beteiligung der Offentlich-
keit sowie der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemal} der §§
3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen zum Entwurf des
Bebauungsplans ,Eppstein, Industriegebiet Am Romig, 4. Abschnitt® vom
25.03.2026 entsprechend der in der in Anlage 1 beigefuigten Synopse niederge-
legten Abwagungsvorschlage von der Verwaltung abgewogen. Die Synopse ist
Bestandteil dieses Beschlusses (Anlage 1)

. Der Bebauungsplan mit der Bezeichnung ,Eppstein, Industriegebiet Am Romig, 4.

Abschnitt“ bestehend aus der zeichnerischen Darstellung (Anlage 4) und den
textlichen Festsetzungen (Anlage 2) in der Fassung vom 25.03.2026 wird gemaf
§ 10 Abs. 1 BauGB i. V. mit § 24 Gemeindeordnung als Satzung beschlossen.

Die unter Buchstabe B in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans
~Eppstein, Industriegebiet Am Romig, 4. Abschnitt® integrierten bauordnungsrecht-
lichen Festsetzungen (6rtliche Bauvorschriften) werden gemaf § 88 Landesbau-
ordnung i. V. m. § 24 der rheinlandpfalzischen Gemeindeordnung als Satzung be-
schlossen.

. Beigefugte Begrindung (Anlage 3) und der Umweltbericht in der Fassung vom

25.03.2026 werden gebilligt.



Protokoll:

Siehe Protokollanmerkungen zu TOP 2, Drucksache XVII1/1373



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1395

Aktenzeichen: 61-2/Ka Datum: 20.04.2026 Hinweis:

Bebauungsplan ,,Morsch, Solarpark BASF-Nordflache", Entwurfs- und Offenla-
gebeschluss

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: X | Einstimmig: \L Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 4 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:
x| x| ] |
Abdruck an: AS, 61

Die Verwaltung bittet zu beschlie3en wie folgt:

1. Gemal § 1 Abs. 7 BauGB werden die im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung
der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der friihzeitigen Beteiligung
der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1
BauGB vorgebrachten Stellungnahmen zum Vorentwurf des Bebauungsplans
,Morsch, Solarpark BASF-Nordflache” vom August 2024 entsprechend der in
der Anlage 1 beigefigten Synopse vom 16.03.2026 niedergelegten Abwa-
gungsvorschlage von der Verwaltung abgewogen. Die Synopse ist Bestandteil
dieses Beschlusses.

2. Der Entwurf des Bebauungsplans ,Moérsch, Solarpark BASF-Nordflache® in
der Fassung vom 16.03.2026, bestehend aus der Planzeichnung (Anlage 2)
und den textlichen Festsetzungen (Anlage 3), sowie der Entwurf der Begrin-
dung inkl. Umweltbericht (Anlage 4) werden gebilligt.

3. Mit dem Entwurf des Bebauungsplans ,Moérsch, Solarpark BASF-Nordflache®
sowie der Begrundung inkl. Umweltbericht werden die Beteiligungen

- der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und
- der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2
BauGB durchgefthrt.



Protokoll:

Die Drucksachen XVIII/1395 und die Drucksache XVIII/1396 wurden zusammen und
gemeinsam mit dem Ortsbeirat Morsch beraten.

Herr Oberburgermeister Dr. Meyer weist eingangs der Beratung darauf hin, dass bei
beiden Vorlagen ein redatkioneller Fehler vorliegt. An den Stellen, an denen jeweils
die Rede von ,1.480.000 kWp* ist, sollte es richtig ,,148.000 kWp* heilken.

Uber die Drucksachen XVIII/1395 und die Drucksache XVII1/1396 wurde im Ortsbei-
rat Moérsch nacheinander abgestimmt, zuerst Uber die Drucksache XVIII/1395, an-
schliefend Uber die Drucksache XVIII/1396.

Im Anschluss an die Abstimmung im Ortsbeirat Morsch wurde Uber die Drucksachen
in entsprechender Reihenfolge im Ausschuss fur Stadtentwicklung, Klima und Mobili-
tat abgestimmt.



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVI1I/1396

Aktenzeichen: 61-2/Ka Datum: 20.04.2026 Hinweis:

26. Anderung des Flichennutzungsplans 1998 im Parallelverfahren zum Be-
bauungsplan ,,Morsch, Solarpark BASF-Nordflache"”, Entwurfs- und Offenlage-
beschluss

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top | Offentlich: X | Einstimmig: \L Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 5 Mit Nein-Stimmen:
Nichtoffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefugt:
X | X | | ] |
Abdruck an: AS, 61

Die Verwaltung bittet zu beschliel3en wie folgt:

1. Gemal § 1 Abs. 7 BauGB werden die im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung
der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der friihzeitigen Beteiligung
der Behdrden und sonstigen Trager oOffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1
BauGB vorgebrachten Stellungnahmen zum Vorentwurf der 26. Anderung des
Flachennutzungsplans 1998 im Parallelverfahren zum Bebauungsplan
,Morsch, Solarpark BASF-Nordflache®, entsprechend der in der Anlage 1 bei-
geflgten Synopse vom 16.03.2026 niedergelegten Abwagungsvorschlage von
der Verwaltung abgewogen. Die Synopse ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Entwurf der 26. Anderung des Flachennutzungsplans 1998 im Parallelver-
fahren zum Bebauungsplan ,Morsch, Solarpark BASF-Nordflache® in der Fas-
sung vom 16.03.2026 (Anlage 2) sowie der Entwurf der Begrindung inkl.
Umweltbericht (Anlage 3) werden gebilligt.

3. Mit dem Entwurf der 26. Anderung des Flachennutzungsplans 1998 im Paral-
lelverfahren zum Bebauungsplan ,Mdérsch, Solarpark BASF-Nordflache” sowie
der Begrundung inkl. Umweltbericht werden die Beteiligungen

- der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und
- der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2
BauGB

durchgefuhrt.



Protokoll:

Siehe Protokollanmerkungen zu TOP 4, Drucksache XVI11/1395



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

XVIil. Wahlperiode 2024 — 2029

Drucksache Nr.

XVI111/1405

Aktenzeichen:

A-S/KI

Datum: 20.04.2026

Hinweis:

Festsetzungsbeschluss Endbericht Kommunale Warmeplanung

Beratungsergebnis:

vorschlag:

x|

Anderungen

—

waltung ist beigefugt:

—

—

Gremium Sitzung am Top | Offentlich: X | Einstimmig: \_ Ja-Stimmen: 13
ASKM 30.04.2026 6 Mit Nein-Stimmen: |2

Nichtoffentlich: Stimmenmehrheit: W Enthaltungen: 0
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:

Abdruck an: AS, 61

Die Verwaltung bittet zu beschliel3en wie folgt:

Die Kommunale Warmeplanung der Stadt Frankenthal (Pfalz) wird gemat dem End-

bericht beschlossen und als strategisches Planungsinstrument in der Verwaltung in-

tegriert.




Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVI11/1409

Aktenzeichen: Mer Datum: 22.04.2026 Hinweis:

Grundsatzbeschluss zur Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung
des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung (,,Bau-Turbo*)

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: X | Einstimmig: \L Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 7 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:
x| x| ] |
Abdruck an: AS, 61

Die Verwaltung bittet zu beschlie3en wie folgt:

1. Die Novelle des Baugesetzbuches durch das ,Gesetz zur Beschleunigung des

Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung® wird zur Kenntnis genommen.

2. Der Stadtrat bekennt sich zu den Zielen des sogenannten ,Bau-Turbos® und
fordert aktiv die Beschleunigung im Wohnungsbau unter Bericksichtigung ei-

ner nachhaltigen und zukunftsfahigen Stadtentwicklung.

3. Die ,Leitlinien der Stadt Frankenthal zum Gesetz zur Beschleunigung des

Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung (,Bau-Turbo“)“ gemaf Anlage 1

werden gebilligt und als Grundlage fur Entscheidungen Uber die Erteilung der
gemeindlichen Zustimmung gemaf § 36a Baugesetzbuch (BauGB) fur Vorha-

ben nach den §§ 31 Abs. 3, 34 Abs. 3b und 246e BauGB beschlossen.

4. Von den Leitlinien und Kriterien zur Erteilung der gemeindlichen Zustimmung
kénnen auf Grundlage eines Beschlusses des Stadtrates im Einzelfall Aus-

nahmen zugelassen werden.

Protokoll:

Auf Nachfrage von Frau Hoppner wurde klargestellt, dass die Gremien auf jeden Fall

Uber alle Vorhaben informiert werden.



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1411

Aktenzeichen: A-S/Se Datum: 15.04.2026 Hinweis:

Quartiersentwicklung Pilgerpfad, hier: Strategische Neuausrichtung Stadte-
bauférderung

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: X | Einstimmig: \L Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 8 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:
x| x| ] |
Abdruck an: AS, 61

Die Verwaltung bittet zu beschlie3en wie folgt:

1. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Aufwertungs- und Erneue-
rungsstrategie fur die Quartiersentwicklung des Pilgerpfads wird die Weiter-
verfolgung der bisherigen Stadtebauférderungsmalinahme mit der Bezeich-
nung ,Quartiersentwicklung des Pilgerpfads“ des Programms ,Sozialer Zu-
sammenhalt” fur das Gebiet ,Zentralquartier Pilgerpfad® eingestellt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt umgehend dem Ministerium des Innern und far
Sport sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion den Beschluss zum
strategischen Ausstieg aus der bisherigen StadtebauférderungsmalRnahme
mit der Bezeichnung ,Quartiersentwicklung des Pilgerpfads” des Programms
,S0zialer Zusammenhalt® fur das Gebiet ,Zentralquartier Pilgerpfad“ anzuzei-
gen und um Aufhebung des Bewilligungsbescheides Nr. 0062 SZ/2025 zu bit-
ten.

3. Die Verwaltung wird beauftragt ein stadtebauliches Konzept unter Berucksich-
tigung der Zielsetzungen der neuausgerichteten Aufwertungs- und Erneue-
rungsstrategie fur die Quartiersentwicklung des Pilgerpfads zu erstellen und
dabei auch die Moglichkeiten eines stadtebaulichen Wettbewerbsverfahrens
zu prufen.



Protokoll:

Die Drucksache XVIII/1411 wurde gemeinsam mit TOP 12 und TOP 22 beraten.

Zunachst berichtete Frau Dr. Said anhand einer Prasentation (beigefugt bei TOP 12)
uber die ,Quartiersentwicklung Pilgerpfad®.

Anschlieltend wurde Uber TOP 22, Drucksache XVIII/1462, beraten und abgestimmt,
da dieser Beschluss in die Beschlussfassung zu Drucksache XVIII/1411 einflielt.

Der Beschluss zu TOP 8, Drucksache XVIII/1411, wird daher um den folgenden
Punkt erganzt:

4. Die Verwaltung wird beauftragt, noch vor der Sommerpause einen verbindli-
chen Zeitplan fur kurzfristige SofortmalRnahmen im Gebiet Pilgerpfad vorzule-
gen und darzustellen, welche konkreten MaRnahmen 2026/2027 umgesetzt
werden sollen, mit welchen finanziellen Mitteln diese hinterlegt sind und welche
personellen Kapazitaten hierflir vorgesehen sind.

Herr Oberblrgermeister Dr. Meyer sagte Frau Hoppenrath auf deren Nachfrage zu,
dass bei der Neubepflanzung der drei ehemaligen Baustandorte gepruft wird, ob eine
Gehdlzbepflanzung statt einer Beetbepflanzung in Betracht gezogen werden kann.



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)
XVIIl. Wahlperiode 2024 — 2029

Drucksache Nr.

XVIi/1412

Aktenzeichen: 612-Mai Datum: 20.04.2026 Hinweis:

Bebau

ungsplan "Beindersheimer StraBe West, 4. Teilanderung (Skateanlage

und Pumptrack)", Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs.1 BauGB

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: \X_ Einstimmig: \L Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 9 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: ’_ Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:

Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:
x| ] ] |

Abdruck an: AS, 61

Die Verwaltung bittet zu beschlie3en wie folgt:

1.

Fir das in der Anlage 1 zeichnerisch umgrenzte Gebiet wird die Aufstellung
des Bebauungsplans ,Beindersheimer Stralle West, 4. Teilanderung
(Skateanlage und Pumptrack)“ gemal} § 2 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB)
eingeleitet.

. Der raumliche Geltungsbereich umfasst zwei getrennt voneinander gelegene

Flurstlicke. Zum Einen ein Teilbereich des stadtischen Flurstlickes Nr. 6501/2
in der Gemarkung Frankenthal auf dem das Freizeitgelande realisiert werden
soll. Die genaue Abgrenzung dafur ist dem beiliegenden Lageplan (Anlage 1)
zu entnehmen. Zum Anderen ein Teilbereich des Flurstlicks Nr. 5487 in der
Gemarkung Frankenthal, auf dem die Rekompensation der bestehenden Aus-
gleichsflache erfolgen soll (Anlage 2).

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Vorentwurf auszuarbeiten und diesen,
fur die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit geman § 3 Abs.1 BauGB und
die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager o6ffentlicher Be-
lange gemal § 4 Abs.1 BauGB, den Gremien vorzulegen.

Der Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren gemaR § 8 Abs.3 BauGB
geandert.




Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1414
Aktenzeichen: 613/Schz Datum: Hinweis:
Vorplanung der StraBenbaumafRnahme SteinstraBe

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top | Offentlich: \X_ Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 10 Mit Nein-Stimmen:

Nichtoffentlich: ’_ Stimmenmehrheit: r Enthaltungen:

Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefugt:

| x| || ||

Abdruck an: AS, 61

Die Verwaltung bittet zu beschliel3en wie folgt:

1. Die Vorplanung wird zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, basierend auf dieser Vorplanung die weiteren
Planungsschritte zu veranlassen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, basierend auf der zu erstellenden Ausflih-
rungsplanung die Vergabe der erforderlichen baulichen Arbeiten vorzuberei-
ten.

Protokoll:

TOP 10, Drucksache XVI11/1412, wurde von der Tagesordnung abgesetzt.



Drucksache Nr.

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

XVIil. Wahlperiode 2024 — 2029

Aktenzeichen: A-S Datum: 30.04.2026 Hinweis:

Aktuelle Projekte des Klimabiiros
mundlicher Bericht

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: X | Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 1 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:
] x| x| |
Abdruck an:
Protokoll:

Frau Radler und Frau Klinner berichteten anhand der beigefiigten Prasentation tber
»<Aktuelle Projekte des Klimaburos®.



Drucksache Nr.

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

XVIil. Wahlperiode 2024 — 2029

Aktenzeichen: A-S Datum: 30.04.2026 Hinweis:

Quartiersentwicklung Pilgerpfad
mundlicher Bericht

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: X | Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 12 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:
] x| x| |

Abdruck an: AS, 61

Protokoll:

Siehe Protokollanmerkungen zu TOP 8, Drucksache XVIII/1411



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1408

Aktenzeichen: AS/Mc, 613/Schz Datum: 27.04.2026 Hinweis:

Barrierefreier Neubau der Bushaltestelle (zwei Haltepositionen) und der FuR-
gangerquerung in der MahlastralRe Gate 99/THW

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: X | Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 121 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:
] x| x| |

Abdruck an: AS, 61

Die Verwaltung berichtet:

Der Bereich Planen und Bauen der Stadtverwaltung Frankenthal wurde von Herrn
Oberburgermeister gebeten, die Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle mit
zwei Haltepostitionen sowie eine Lichtsignalanlage flr Fullganger und Radfahrer in
der Mahlastra’e auf Hohe des Freizeitzentrums Gate 99 bzw. des THW-Standortes
zu prufen. Ziel ist es, aufgrund der starken Frequentierung der vorgenannten Ange-
bote sowohl die Erreichbarkeit des Gebiets durch den OPNV zu verbessern als auch
die Verkehrssicherheit der Anreisenden nachhaltig zu erhéhen. Mit der Erstellung
einer Machbarkeitsstudie wurde bereits ein Ingenieurburo beauftragt.

Ausgangssituation und Bedarf

Das Freizeitzentrum Gate 99 ist ein stark frequentierter Anlaufpunkt, insbesondere
fur Kinder und Jugendliche. Zusatzlich befindet sich dort ein Standort des Techni-
schen Hilfswerks (THW), fir den Erweiterungsabsichten bestehen. Daraus ergibt
sich perspektivisch ein weiter steigendes Verkehrsaufkommen. Aullerdem entsteht
im Ortsteil Studernheim auf dem Gelande des ehemaligen Real-Marktes eine Wohn-
bebauung fur etwa 400 Einwohner, wodurch ebenfalls mit zusatzlichem Ful3- und
Radverkehr, insbesondere in Richtung des Freizeitzentrums, zu rechnen ist.

Die nachstgelegenen Bushaltestellen ,Am Speyerbach” (ca. 600 m entfernt) sowie
,Schongauer Stralle“ (ca. 850 m entfernt) bieten fir das dargestellte Gebiet keine
ausreichende und attraktive OPNV-Anbindung. Insbesondere fur Kinder, Familien



und mobilitatseingeschrankte Personen besteht hier ein deutlicher Erschlielfungsbe-
darf.

Unabhangig davon ist auch die Querungssituation unzureichend. Der betroffene Ab-
schnitt der MahlastraBe ist als Tempo-50-Zone ausgewiesen, wahrend sich die
nachste gesicherte Uberquerung in rund 300 m Entfernung befindet. Angesichts der
bestehenden und kunftig steigenden Nutzungsintensitat, insbesondere durch Kinder
und Jugendliche, ist davon auszugehen, dass Querungen auch auf3erhalb der vorge-
sehenen Stellen erfolgen. Daraus ergibt sich ein zusatzlicher Handlungsbedarf zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Ziele des Projekts

Ziel des Vorhabens ist die Herstellung einer sicheren, barrierefreien und zukunftsfa-
higen Verkehrsinfrastruktur. Im Einzelnen werden folgende Ziele verfolgt:

- Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der MahlastralRe auf Hohe Ga-
te 99 / THW zur Verbesserung der Anbindung des Freizeitzentrums sowie
Forderung einer umweltfreundlichen, inklusiven und diskriminierungsfreien
Mobilitat.

- Erhéhung der Verkehrssicherheit durch die Einrichtung einer bedarfsgesteuer-
ten Lichtsignalanlage. Schaffung einer sicheren Querungsmoglichkeit fur Ful3-
ganger und Radfahrer, insbesondere fur Kinder, Familien und mobilitatseinge-
schrankte Personen

Planungsvarianten
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden drei Varianten entwickelt, die sich hin-
sichtlich baulicher Eingriffe, Verkehrssicherheit, Genehmigungsfahigkeit und betrieb-

licher Umsetzbarkeit unterscheiden.

Variante A: Filhrung Uber Schleifenlosung im Waldbereich

Diese Variante bezieht das angrenzende Waldchen mit ein, das als geschutzter
Landschaftsbestandteil ausgewiesen ist (§ 29 BNatSchG). Die geplanten Baumal}-
nahmen betreffen das Flurstliick 2093/21 und unterliegen damit den Vorgaben der
Rechtsverordnung Uber geschutzte Landschaftsbestandteile im Gebiet der kreis-
freien Stadt Frankenthal (Pfalz) vom 14. Dezember 1981 (siehe Anhang).

Bei dieser Losung wurde der Bus eine Schleifenfahrt durch den Waldbereich ausfuh-
ren, wodurch die Haltestelle vollstandig vom flieBenden Verkehr getrennt ware. Posi-
tiv hervorzuheben ist die sehr hohe Verkehrssicherheit, da Konflikte zwischen Bus-
verkehr und Individualverkehr weitgehend vermieden werden. Daruber hinaus ist ei-
ne Querungsmoglichkeit fir FuRganger und Radfahrer Uber die Mahlastral3e mittels
Lichtsignalanlage (LSA) vorgesehen. Erganzend ist eine LSA-Beeinflussung bzw.
Bevorrechtigung des Busverkehrs angedacht.



Dem stehen jedoch erhohte Anforderungen im Hinblick auf Eingriffe in Natur und
Landschaft sowie ein erhdhter Genehmigungs- und Umsetzungsaufwand sowie ho-
hen Kosten gegenuber.

Variante B: Halbseitige Busbucht

Variante B betrifft teilweise das gemaf § 29 BNatSchG geschuitzte Gebiet und erfor-
dert die Entfernung von zwei Baumen auf dem Grundstick Nr. 2023/7 (ein gesunder
Baum sowie ein in der Vitalitat eingeschrankter Baum).

Diese Variante sieht die Herstellung von Haltepositionen in Form einer halbseitigen
Busbucht vor. Eine halbseitige Busbucht ermdglicht es, den Busverkehr teilweise
vom flieRenden Verkehr zu entkoppeln, wodurch der Verkehrsfluss verbessert und
das Risiko von Ruckstaus reduziert wird. Gleichzeitig sind jedoch Eingriffe in den
Strallenraum und angrenzende Flachen erforderlich.

Die Bushaltepunkte werden mit entsprechenden Gehwegen ausgestattet. Zusatzlich
ist eine Querungsmaoglichkeit fir FulRganger und Radfahrer Uber die Mahlastralie

mittels Lichtsignalanlage vorgesehen.

Variante C: Fahrbahnhalt

Bei Variante C handelt es sich um einen Fahrbahnhalt im bestehenden Strallenraum.
Hierflr musste ein in seiner Vitalitdt eingeschrankter Baum entfernt werden, weitere
Eingriffe sind nicht erforderlich.

Diese Variante zeichnet sich durch den geringsten baulichen Eingriff sowie eine gute
Umsetzbarkeit aus. Die barrierefreie Ausgestaltung der Haltestellen ist dennoch ge-
wahrleistet.

Auch bei dieser Variante ist die Einrichtung einer Lichtsignalanlage zur sicheren
Querung fur Fuldiganger und Radfahrer vorgesehen.

Kosten und Finanzierung

Die durch das Ingenieurbiro ermittelten Kosten befinden sich derzeit noch in der wei-
teren Ausarbeitung. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass Variante A mit einem
deutlich héheren Kostenaufwand verbunden ist, wahrend Variante C die wirtschaft-
lich gunstigste Losung darstellt. Variante B liegt kostenmallig voraussichtlich Gber
Variante C, jedoch deutlich unterhalb der Kosten von Variante A.

Im aktuellen Haushalt sind Planungskosten fur dieses Jahr in Héhe von 90.000 €
veranschlagt. Fur die bauliche Umsetzung der barrierefreien Bushaltestelle sowie der
Lichtsignalanlage sind insgesamt 250.000 € vorgesehen. Sobald entschieden, wel-
che Variante weiterverfolgt werden soll, sind die Kosten fortzuschrieben. Dartber
hinaus wurde das Projekt bei der Landesbehdrde fur Mobilitat (LBM) flr eine Voran-



kindigungsforderung angemeldet. Eine Prufung hinsichtlich der Bewilligung von For-
dermitteln 1auft derzeit.

Aktueller Stand der Abstimmungen

Stellungnahmen der Grinplanung sowie des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN)
liegen bereits vor. Beide favorisieren die Variante C. Die Grunplanung begrindet
dies mit dem geringsten Eingriff in den Geholzbestand. Der VRN fuhrt aus, dass
ausschlieBlich Variante C mit dem bestehenden Umlaufplan der Buslinie 467 kompa-
tibel, wenn auch sehr knapp ist.

Auch aus Sicht der Verkehrsplanung wird Variante C bevorzugt, da sie sowohl eine
verkehrsberuhigende Wirkung entfaltet als auch betrieblich umsetzbar ist.

Weitere Stellungnahmen, insbesondere der Struktur- und Genehmigungsdirektion
Sud (SGD) sowie der zustandigen Straldenverkehrsbehorde, stehen derzeit noch
aus.

Die vorliegenden Stellungnahmen sind dem Anhang beigefugt.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Dr. Nicolas Meyer
Oberburgermeister

Protokoll:

Die Drucksache XVIII/1408 wurde mit Zustimmung des Ausschusses nachtraglich als
Punkt 12.1 auf die Tagesordnung genommen.

Herr Morgenbrodt vom Planungsbiro Modus Consult stellte drei verschiedene Vari-
anten fur den Bau der Haltestelle anhand der beigefligten Prasentation vor.

Aus der Diskussion im Ausschuss kristallisierte sich die Variante C als die bevorzug-
te Variante heraus.

Die Verwaltung wird basierend auf der Machbarkeitsstudie die Planung weiterverfol-
gen, mit den Verkehrsplanern aus dem Mobilitatsteam die Varianten gegeneinander
abwagen und fur eine der kommenden Sitzung einen Beschlussvorschlag erarbeiten.



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1242

Aktenzeichen: 614/Kn Datum: 14.04.2026 Hinweis:

Bauantrag zum Umbau, Sanierung und Erweiterung des Einfamilienwohnhau-
ses um einen altersgerechten Wohnbereich, MorikestraBe; Flurstiick-Nr.
4193/11

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top | Offentlich: X | Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 13 Mit Nein-Stimmen:
Nichtoffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefugt:
| || X ] |
Abdruck an:

Die Verwaltung berichtet:

Die Antragsteller beabsichtigen, das bestehende Wohnhaus auf dem Grundsttick mit
der Flursticksnummer 4193/11 in der Morikestralle umzubauen, zu sanieren und
durch einen Anbau zum Zwecke eines altersgerechten Wohnbereichs zu erweitern.
Es ist geplant, das Bestandsgebaude um einen Eingangsvorbau sowie einer
Terrasse im strallenabgewandten Grundstlicksbereich zu erganzen. Des Weiteren
soll ein eingeschossiger Anbau in westlicher Ausrichtung mit den MalRen von ca.
5,85 m x 16,10 m errichtet werden, welcher als eigenstandiger Wohnbereich dienen
soll.

Das Grundstuck befindet sich nicht im Geltungsbereich eines rechtskraftigen Bebau-
ungsplans, somit ist die planungsrechtliche Zulassigkeit nach § 34 BauGB zu beurtei-
len. Demnach ist ein Vorhaben zulassig, wenn es sich nach Art und Mal} der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise und der Grundsticksflache, die Uberbaut werden soll,
in die Eigenart der naheren Umgebung einfigt und die ErschlieBung gesichert ist.
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse mussen gewahrt
bleiben; das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden.

Gemal § 34 Abs. 2 BauGB beurteilt sich die Zulassigkeit des Vorhabens nach seiner
Art alleine danach, ob es nach der auf Grund des § 9a BauGB erlassenen Verord-
nung in einem der dort verzeichneten Baugebiete allgemein zulassig ware. In der
naheren Umgebung sind vorwiegend Wohngebaude, eine Kfz-Werkstatt, ein Reifen
Handel, stérende und nicht stérende Gewerbebetriebe, Laden, Gaststatte sowie eine
Tankstelle vorzufinden.

Die beschriebenen Gebaudearten lassen sich keinem der Baugebiete nach §§ 2 ff



BauNVO zuordnen, sondern sie sind verschiedenen Baugebieten zuzuordnen. Dies
bedeutet, dass kein Fall des § 34 Abs. 2 BauGB vorliegt, sondern eine sog. ,Gemen-
gelage” gegeben ist, bei der die Art der Nutzung nach § 34 Abs. 1 BauGB zu beurtei-
len ist. Eine Gemengelage zeichnet sich dadurch aus, dass in der naheren Umge-
bung so unterschiedliche Nutzungsarten vorhanden sind, dass sie keinem der Bau-
gebiete der §§ 2 ff. BauNVO zugeordnet werden kdnnen. Gemal § 34 Abs. 1 BauGB
bestimmt sich die Zulassigkeit eines Vorhabens hinsichtlich der Art der baulichen
Nutzung danach, ob es sich in die Eigenart der naheren Umgebung einfligt. Da in der
naheren Umgebung vorwiegend Wohnnutzungen vorhanden sind, fugt sich das Vor-
haben hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung in die nahere Umgebung ein.

Des Weiteren, so § 34 Abs. 1 BauGB, bestimmt sich die Zulassigkeit eines Vorha-
bens nach dem Mal} der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstucksfla-
che, die uberbaut werden soll und ob es sich in die Eigenart der naheren Umgebung
einfugt. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse mussen ge-
wahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden und die ErschlieRung
muss gesichert sein.

Die malgeblich pragende nahere Umgebung umfasst den in der Anlage
dargestellten beidseitigen Strallenbereich der Morikestralle sowie der in
Sichtbezieung stehenden Gebaude in der KleiststralRe (siehe Anlage, Abbildung Nr.
2).

Hinsichtlich des Maldes der baulichen Nutzung ist zu prifen, ob sich das Vorhaben
bezuglich der Grundflache, der Geschossigkeit sowie der Hohe in die nahere Umge-
bung einfligt.

Zudem muss sich das geplante Vorhaben hinsichtlich der tatsachlich Uberbauten
Flache und der Bauweise einfligen.

Das geplante Vorhaben liegt, wie nachstehend aufgefuhrt, hinsichtlich der Grundfla-
che, der Hohe und der Geschossigkeit im Rahmen der naheren Umgebung, sodass
sich das Vorhaben bezuglich des MalRes der baulichen Nutzung einfugt und somit
genehmigungsfahig ist.

Das Vorhaben soll eine Grundflache von insgesamt ca. 195,00 m? aufweisen. In der
naheren Umgebung sind Grundflachen bis zu einer Grof3e von ca. 188,00 m? vorzu-
finden (z. B. auf dem Flurstlick Nr. 4193/11). Somit Uberschreitet das Vorhaben die
maximal vorpragende Grundflache der Umgebung um ca. 7 m2. Im Rahmen des § 34
BauGB ist das Einfligungsgebot nach den mit dem bloRen Auge wahrnehmbaren
MaRstaben zu berlicksichtigen. Geringfiigige Uberschreitungen des vorpragenden
Rahmens flhren in der Regel nicht dazu, dass das Vorhaben als unzulassig zu er-
achten ist. Es ist hierbei zu beachten, dass eine Uberschreitung von 7 m?, sprich 3,6
% nicht unmittelbar mit dem bloRen Auge wahrnehmbar ist und daher als geringfligig
erachtet werden kann. Die Grundflache liegt daher weiterhin im Rahmen und ist so-
mit genehmigungsfanhig.

Die Geschossigkeit des bestehenden Hauses wird nicht verandert. Der Anbau ist in
eingeschossiger Bauweise geplant und fugt sich in die nahere Umgebung ein. Hier
finden sich Gebaude mit zwei und drei Geschosse wieder (vgl. u. a. das Bestands-
gebaude auf Flurstick Nr. 4193/11 sowie die Flurstiicke Nr. 4193/16, 4193/10,
4193/9, 4193/12, 4193/13, 4193/17, 4193/18, 4193/8, 4193/7, 4193/6 und 4193/4).
Die Geschossigkeit liegt somit im Rahmen der naheren Umgebung.

Da das Straf3enbild der ndheren Umgebung keine einheitliche Traufhohe aufweist, ist
vorrangig die Firsthéhe fur die Beurteilung maRigeblich. Das Dach bzw. die Héhe des



bestehenden Hauses werden durch die Mallinahme nicht verandert. Der geplante
Anbau weist eine maximale Héhe von 3,70 m auf und bleibt somit sowohl unter der
Trauf- als auch unter der Firsthohe des Bestandsgebaudes. Zudem weisen samtliche
Gebaude in der ndheren Umgebung deutlich héhere Firsthéhen zwischen ca. 8,40 m
und 12,00 m auf (vgl. u. a. das Bestandsgebaude auf Flurstiuck Nr. 4193/11 sowie
die Flursticke Nr. 4193/16, 4193/10, 4193/9, 4193/12, 4193/13, 4193/17, 4193/18,
4193/8, 4193/7, 4193/6 und 4193/4). Folglich fugt sich das Vorhaben auch hinsicht-
lich der geplanten Hohen in die nahere Umgebung ein.

Die nahere Umgebung ist durch eine vorwiegend offene Bauweise gepragt, die grof3-
tenteils freistehend und teils einseitig grenzstandig ausgefuhrt ist. Die Bauweise des
Bestandsgebaudes bleibt unverandert. Auch durch die Errichtung des Anbaus bleibt
die offene und freistehende Bauweise gewahrt, sodass sich das Vorhaben auch in
dieser Hinsicht einflgt.

Die Uberbaubaren Grundsticksflachen der naheren Umgebung bestimmen sich
mangels rechtskraftigen Bebauungsplans durch faktische Baulinien, Baugrenzen o-
der Bebauungstiefen.

Die Bestandsgebaude im Umfeld weisen strallenseitige Abstande zwischen ca. 3,50
m und 10,00 m auf, wobei ca. 5,00 m den Regelfall darstellen (Flursticke Nr.
4193/12, 4193/7 und 4193/8)

In der naheren Umgebung weisen die Wohngebaude groftenteils einem strallensei-
tigen Abstand von der Grundstucksgrenze bis zum Anfang der Bebauung zwischen
ca. 3,50 m und 10,00 m auf, wobei ca. 5,00 m den Regelfall darstellen (Flurstiicke
Nr. 4193/12, 4193/7 und 4193/8). Die maximale hintere Bautiefe gemessen von der
stralRenseitigen Grundstiicksgrenze bis zum Ende der Bebauung ist in der ndheren
Umgebung bis zu ca. 24,00 m vorzufinden (Flurstick Nr. 4193/10).

Wahrend der strallenseitige Abstand des Bestandsgebaudes mit 5,00 m unverandert
bleibt, nimmt der Anbau diese vorhandene Flucht auf und wird ebenfalls mit einem
Abstand von 5,00 m zur strallenseitigen Grundstlicksgrenze zurlickgesetzt. Die hin-
tere Bautiefe des bestehenden Wohnhauses soll durch die Erweiterung der Terrasse
ca. 21,10 m und die des geplanten Anbaus ca. 24,00 m betragen.

Folglich halten sich die geplanten Uberbaubaren Grundstiucksflachen vollstandig im
vorgegebenen Rahmen der Umgebung.

Die Erschlielung des Neubaus ist Uber die Morikestralle gesichert.

Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sowie das Ortsbild
werden nicht beeintrachtigt.

Die Verwaltung erachtet aus den vorgenannten Grunden das Vorhaben aus
planungsrechtlicher Sicht nach § 34 BauGB als genehmigungsfahig.

Die Verwaltung sieht vorliegend keinen Anlass fur die Aufstellung eines
Bebauungsplans, fur eine Ruckstellung des Vorhabens sowie flur eine
Veranderungssperre.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Dr. Nicolas Meyer
Oberburgermeister



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1243

Aktenzeichen: 614/Kn Datum: 14.04.2026 Hinweis:

Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage, Gottfried-
Keller-StraRe; Flurstlick-Nr. 1213/20

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: X | Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 14 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:
] ] x| |
Abdruck an:

Die Verwaltung berichtet:

Der Antragsteller beabsichtigt die Errichtung eines Wohnhauses sowie einer Garage
auf dem Grundstick mit der Flursticksnummer 1213/20 in der Gottfried-Keller-
Stralde zu errichten.
Hierzu soll ein eingeschossiges Wohnhaus mit den MalRen von ca. 11,82 m x 11,72
m errichtet werden.

Das Grundstuck befindet sich nicht im Geltungsbereich eines rechtskraftigen Bebau-
ungsplans, somit ist die planungsrechtliche Zulassigkeit nach § 34 BauGB zu beurtei-
len.

Gemal § 34 Abs. 2 BauGB beurteilt sich die Zulassigkeit des Vorhabens nach seiner
Art alleine danach, ob es nach der auf Grund des § 9a BauGB erlassenen Verord-
nung in einem der dort verzeichneten Baugebiete allgemein zulassig ware. Das Ge-
biet stellt in der Umgebung (siehe Anlage, Abbildung Nr. 1) ein faktisches Wohnge-
biet (WA) gemal § 4 BauNVO dar. Hier sind vorwiegend Wohngebaude, eine Anlage
zur Kinderbetreuung sowie Anlagen fir soziale Zwecke. Es ist eine Wohnnutzung
geplant, somit fugt sich das Vorhaben gemal § 34 Abs. 2 BauGB hinsichtlich der Art
der baulichen Nutzung in die ndhere Umgebung ein.

Des Weiteren, so § 34 Abs. 1 BauGB, bestimmt sich die Zuldssigkeit eines Vorha-
bens nach dem Mal} der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstucksfla-
che, die Uberbaut werden soll und ob es sich in die Eigenart der naheren Umgebung
einfugt. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse mussen ge-
wahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden und die ErschlieRung
muss gesichert sein.



Die malgeblich pragende nahere Umgebung umfasst den in der Anlage
dargestellten beidseitigen Stral3enbereich der Gottfried-Keller-Strale sowie der in
Sichtbezieung stehenden Gebaude in der Nordendstral’e (siehe Anlage, Abbildung
Nr. 2).

Hinsichtlich des Maldes der baulichen Nutzung ist zu prufen, ob sich das Vorhaben
bezlglich der Grundflache, der Geschossigkeit sowie der Hohe in die nahere Umge-
bung einfugt.

Zudem muss sich das geplante Vorhaben hinsichtlich der tatsachlich Gberbauten
Flache und der Bauweise einfugen.

Das geplante Vorhaben liegt, wie nachstehend aufgefuhrt, hinsichtlich der Grundfla-
che, der Hohe und der Geschossigkeit im Rahmen der naheren Umgebung, sodass
sich das Vorhaben beziglich des MalRes der baulichen Nutzung einfigt und somit
genehmigungsfahig ist.

Das Vorhaben soll eine Grundflache von insgesamt ca. 138,53 m? aufweisen. In der
naheren Umgebung sind Grundflachen bis zu einer Grofle von ca. 150,00 m? vorzu-
finden (z. B. auf dem Flurstick Nr. 1213/17). Die geplante Grundflache liegt im Rah-
men der naheren Umgebung und ist somit genehmigungsfahig.

Das Gebaude ist in eingeschossiger Bauweise geplant. Hier finden sich Gebaude mit
bis zu zwei Geschosse wieder (vgl. u. a. auf den Flursticken Nr. 1213/17, 4224,
4136/1, 4136/2, 1213/22, 1213/16, 1213/23, 1213/5 und 1213/6). Die Geschossigkeit
liegt somit im Rahmen der ndheren Umgebung.

Da das Stral3enbild der naheren Umgebung keine einheitliche Traufhohe aufweist, ist
vorrangig die Firsthéhe fur die Beurteilung maRgeblich. Das geplante Wohnhaus soll
eine Firsthohe von ca. 5,02 m aufweisen. Da samtliche Gebaude in der naheren
Umgebung deutlich hohere Firsthohen zwischen ca. 8,90 m und 10,60 m besitzen
(vgl. u. a. die Gebaude auf den Flursticken Nr. 1213/17, 4224, 4136/1, 4136/2,
1213/22, 1213/16, 1213/23, 1213/5 und 1213/6), wird der bestehende Rahmen hier
deutlich unterschritten. Folglich fugt sich das Vorhaben hinsichtlich der geplanten
Hohen in die nahere Umgebung ein.

Die nahere Umgebung ist durch eine vorwiegend offene Bauweise gepragt, die gro3-
tenteils einseitig grenzstandig und teils freistehend ausgefuhrt ist. Das Vorhaben ist
in offener und freistehender Bauweise geplant, sodass es sich auch in dieser Hin-
sicht einfugt.

Die Uberbaubaren Grundsticksflachen der naheren Umgebung bestimmen sich
mangels eines rechtskraftigen Bebauungsplans durch faktische Baulinien, Baugren-
zen oder Bebauungstiefen.
Die Wohngebaude der naheren Umgebung weisen hinsichtlich des strallenseitigen
Abstands von der Grundstlicksgrenze bis zum Beginn der Bebauung keine einheitli-
che Tiefe auf. Dies resultiert vorliegend insbesondere aus dem Stra3enverlauf und
den daraus folgenden vorderen Grundstlicksgrenzen. Es lassen sich jedoch fakti-
sche Baulinien ablesen.

Das geplante Wohnhaus orientiert sich stra3enseitig an der Bauflucht, welche durch
die direkt angrenzenden Wohngebaude auf den Flursticken Nr. 4224 (Gottfried-
Keller-Stral3e) und Nr. 1213/22 (Nordendstrale) gebildet wird.

Die hintere Bebauungstiefe des Wohnhauses, gemessen von der stralenseitigen
Grundstucksgrenze bis zum Ende der Bebauung, soll ca. 16,30 m betragen. In der
naheren Umgebung sind bereits deutlich gréf3ere hintere Bebauungstiefen von Uber



16,30 m und bis zu ca. 27,00 m vorzufinden (vgl. u. a. die Gebaude auf den Flurstu-
cken Nr. 1213/17, 4224, 4136/2, 1213/22, 1213/16, 1213/23, 1213/5 und 1213/6).
Folglich liegen die geplanten Uberbaubaren Grundstucksflachen im vorgegebenen
Rahmen der naheren Umgebung.

Die ErschlieBung des geplanten Wohnhauses ist Uber die Gottfried-Keller-Stralle
gesichert.

Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sowie das Ortsbild
werden nicht beeintrachtigt.

Die Verwaltung erachtet aus den vorgenannten Grinden das Vorhaben aus
planungsrechtlicher Sicht nach § 34 BauGB als genehmigungsfahig.

Die Verwaltung sieht vorliegend keinen Anlass fur die Aufstellung eines
Bebauungsplans, flir eine Rickstellung des Vorhabens sowie flr eine
Veranderungssperre.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Dr. Nicolas Meyer
Oberblrgermeister



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1347

Aktenzeichen: 614/Dro Datum: 20.04.2026 Hinweis:

Bauantrag zur Legalisierung von: Erweiterung der Gaststatte im EG durch ei-
nen Anbau, Umbau des Schuppens zu Sozialraumen, Kunden WCs, die Errich-
tung eines Windfangs, zweier Uberdachungen im Hof und am Eingang; Flo-
mersheimerstr., Flurstick-Nr.:2449/5

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: X | Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 15 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:
] ] x| ]
Abdruck an:

Die Verwaltung berichtet:

Der Antragsteller beabsichtigt, die bereits durchgefuhrten baulichen Maldnhahmen zu
legalisieren. Hierzu zahlen die Erweiterung der Gaststatte durch einen Anbau im
Erdgeschoss, der Umbau des Schuppens zu Sozialraumen (Personal- und Umklei-
deraum), die Errichtung von Kunden-WCs sowie die Herstellung eines Windfangs
und zweier Uberdachungen im Hofbereich und am Wohnungseingang auf dem
Grundstlick mit der Flursticksnummer 2449/5 in Flomersheimerstralie.

Das Grundsttick befindet sich nicht im Geltungsbereich eines rechtskraftigen Bebau-
ungsplans, somit ist die planungsrechtliche Zulassigkeit nach § 34 BauGB zu beurtei-
len.

Gemal § 34 Abs. 2 BauGB beurteilt sich die Zulassigkeit des Vorhabens nach seiner
Art allein danach, ob es nach der auf Grundlage von § 9a BauGB erlassenen Ver-
ordnung in einem der dort verzeichneten Baugebiete allgemein zulassig ware.

Das Gebiet stellt in der Umgebung ein faktisches allgemeines Wohngebiet (WA) ge-
maf § 4 BauNVO dar. Hier finden sich Gberwiegend Wohngebaude, Betriebe die der
Versorgung des Gebiets dienen, Laden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht sto-
renden Handwerksbetriebe, Anlagen fir kirchliche, kulturelle, sowie soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke. Da sich die bestehende Nutzung nicht andert, flgt
sie sich gemal § 34 Abs. 2 BauGB hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung in die
nahere Umgebung ein (siehe Anlage, Abb. Nr. 1).

Des Weiteren, so § 34 Abs. 1 BauGB, bestimmt sich die Zuldssigkeit eines Vorha-
bens nach dem Mal} der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstlicksfla-
che, die Uberbaut werden soll und ob es sich in die Eigenart der ndheren Umgebung



einfugt. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse mussen ge-
wahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden und die ErschlieRung
muss gesichert sein.

Die malgeblich pragende nahere Umgebung umfasst den beidseitigen
StralRenbereich der Flomersheimer Stral3e (siehe Anlage, Abbildung Nr. 2).

Hinsichtlich des Maldes der baulichen Nutzung ist zu prufen, ob sich das Vorhaben
bezlglich der Grundflache, der Geschossigkeit sowie der Hohe in die nahere Umge-
bung einfugt.

Zudem muss sich das geplante Vorhaben hinsichtlich der tatsachlich Uberbauten
Flache und der Bauweise einfugen.

Das geplante Vorhaben liegt, wie nachstehend aufgefuhrt, hinsichtlich der Grundfla-
che, der Hohe und der Geschossigkeit im Rahmen der naheren Umgebung, sodass
sich das Vorhaben einflgt und somit genehmigungsfahig ist.

Durch die geplanten Anbauten soll das Erdgeschoss des Gebaudes eine Gesamt-
grundflache von. ca. 301 m? aufweisen.

In der ndheren Umgebung sind Grundflachen von ca. 179,00m? bis zu ca. 346,00 m?
vorzufinden (Flurstlcke Nr.: 2449/5, 2449/11, 4283/6, 4283/5, 4283/4, 4283, 4282/2,
4282/1, 4282, 2248/15).

Die Grundflache liegt somit im Rahmen der ndheren Umgebung.

Die eingeschossigen Anbauten flugen sich auch hinsichtlich der Geschossigkeit und
Hohen in die nahere Umgebung ein, da diese mit der geringen Firsthohe von 4,00 m
weitaus unter der Firsthohe des Bestandsgebaude mit ca.11,30 m zurucktreten.

Die Bauweise wird durch den Anbau nicht tangiert.

Die Uberbaubaren Grundstucksflachen der naheren Umgebung bestimmen sich
durch Baulinien, -grenzen oder -tiefen.
Die jetzige Bautiefe wird durch den Anbau ebenfalls nicht tangiert.

Das geplante Vorhaben liegt somit hinsichtlich der Art und des Maldes der baulichen
Anlage, der Bauweise und der Uberbauten Grundstlicksflache im Rahmen der nahe-
ren Umgebung, sodass sich das Vorhaben einfugt und somit genehmigungs-fahig ist.

Die ErschlieBung des Grundstucks ist weiterhn Uber die Flomersheimerstralle
gesichert.

Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sowie das Ortsbild
werden nicht beeintrachtigt.

Die Verwaltung erachtet aus den vorgenannten Grunden das Vorhaben aus
planungsrechtlicher Sicht nach § 34 BauGB als genehmigungsfahig.

Die Verwaltung sieht vorliegend keinen Anlass fur die Aufstellung eines
Bebauungsplans, fur eine Rickstellung des Vorhabens sowie flr eine
Veranderungssperre.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Dr. Nicolas Meyer
Oberblrgermeister



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1394

Aktenzeichen: 614/br Datum: 14.04.2026 Hinweis:

Bauantrag zur Legalisierung der Errichtung eines Aufenthaltsraums mit Kii-
chenfunktion fiur die Mitarbeiter des Gewerbes; SchieBgartenweg 8; Flur-
stiicksnr. 1427/40

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top | Offentlich: X | Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 16 Mit Nein-Stimmen:
Nichtoffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefugt:
| || X ] |
Abdruck an:

Die Verwaltung berichtet:

Der Bauherr beantragt die Legalisierung des bereits begonnenen Neubaus eines
eingeschossigen Aufenthaltsraums im rickwartigen Grundsticksbereich auf dem
Flurstiick 1427/40 im SchieRgartenweg in Frankenthal (Pfalz). Das Gebaude mit ei-
ner Flache von ca. 53 m? soll als Aufenthaltsraum mit Kichenfunktion fir die Mitar-
beiter des angrenzenden Gewerbebetriebs im Westen (Flurstiicke 1427/38, 1427/39,
1427/37) genutzt werden.

Das Grundstlck befindet sich nicht im Geltungsbereich eines rechtskraftigen Bebau-
ungsplans, somit ist die planungsrechtliche Zulassigkeit nach § 34 BauGB zu beurtei-
len. Demnach ist ein Vorhaben zulassig, wenn es sich nach Art und Mal} der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise und der Grundstlcksflache, die tUiberbaut werden soll,
in die Eigenart der naheren Umgebung einflgt und die Erschliel3ung gesichert ist.
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse missen gewahrt
bleiben; das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden.

Hinsichtlich des Males der baulichen Nutzung ist zu prifen, ob sich das Vorhaben
bezuglich der Grundflache, der Geschossigkeit sowie der Hohe in die nahere Umge-
bung einfugt.

Zudem muss sich das geplante Vorhaben gemaf § 34 BauGB hinsichtlich der tat-
sachlich Uberbauten Flache und der Bauweise einflgen.

Die maldgeblich pragende nahere Umgebung umfasst den in Abb. 1 dargestellte Be-
bauung ScheiRgartenweg, Mierendorffstralle, Am Kanal.



Das aus einem Aufenthaltsraum bestehende geplante eingeschossige Gebaude tritt
sowohl mit seiner Grundflache als auch seiner Geschossigkeit, Hohe und Uberbau-
baren Grundstucksflache weitaus hinter den bestehenden, vorpragenden Gewerbe-
betrieb zurtck.

Unter anderem weist der bestehende Gewerbetrieb eine faktische hintere Bautiefe
von ca. 82,40 m? auf. Der geplante Neubau soll eine hintere Bautiefe von lediglich
ca. 34 m aufweisen.

Das geplante Vorhaben liegt somit hinsichtlich der Art und des Maldes der baulichen

Anlage, der Bauweise und der Uberbauten Grundstlicksflache im Rahmen der nahe-

ren Umgebung, sodass sich das Vorhaben einfugt und somit genehmigungs-fahig ist.
Die Erschlieffung des Grundstlckes ist Uber den Schie3gartenweg gesichert.

Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sowie das Ortsbild
werden nicht beeintrachtigt.

Die Verwaltung erachtet aus den vorgenannten Grinden das Vorhaben aus pla-
nungsrechtlicher Sicht nach § 34 BauGB als genehmigungsfahig.

Die Verwaltung sieht vorliegend keinen Anlass fiir die Anderung oder die Aufstellung

eines (vorhabenbezogenen) Bebauungsplans, fur eine Rickstellung des Vorhabens
sowie fur eine Veranderungssperre.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Dr. Nicolas Meyer
Oberburgermeister



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVI11/1402

Aktenzeichen: 614/Dro Datum: 20.04.2026 Hinweis:

Erweiterung und Einbau von zwei Gauben am Wohnhaus sowie Legalisierung
des bestehenden Dachgeschosses; Robert-Koch-StraRe, Flurstiick Nr. 4010

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: X | Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 17 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:
] ] x| |
Abdruck an:

Die Verwaltung berichtet:

Die Antragsteller méchten das bestehende Wohnhaus auf dem Grundstuck mit der
Flursticksnummer 4010 in der Robert-Koch-Str. in Frankenthal erweitern. Es ist
geplant, das bestehende Einfamilienhaus im ruckwartigen Bereich um 5,00m zu
erweitern. Zudem ist der Einbau von zwei Dachgauben vorgesehen. Im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens wurde festgestellt, dass das bestehende Dachgeschoss
ohne Baugenehmigung errichtet wurde. Daher wird im Zuge dieses Verfahrens auch
die Legalisierung des Dachgeschosses beantragt.

Das Grundstuck befindet sich nicht im Geltungsbereich eines rechtskraftigen Bebau-
ungsplans, somit ist die planungsrechtliche Zulassigkeit nach § 34 BauGB zu beurtei-
len.

Gemal § 34 Abs. 2 BauGB beurteilt sich die Zulassigkeit des Vorhabens nach seiner
Art alleine danach, ob es nach der auf Grund des § 9a BauGB erlassenen Verord-
nung in einem der dort verzeichneten Baugebiete allgemein zulassig ware. Das Ge-
biet stellt in der Umgebung (siehe Anlage, Abbildung Nr. 1) ein faktisches allgemein
Wohngebiet (WA) gemal § 4 BauNVO dar. Hier sind vorwiegend Wohngebaude,
nicht stérenden Handwerksbetriebe, sowie eine Anlage flir gesundheitliche Zwecke
vorzufinden. Die Nutzung des Wohngebaudes bleibt weiterhin bestehen, somit fugt
sich das Vorhaben gemal} § 34 Abs. 2 BauGB hinsichtlich der Art der baulichen Nut-
zung in die nahere Umgebung ein.

Des Weiteren, so § 34 Abs. 1 BauGB, bestimmt sich die Zulassigkeit eines Vorha-
bens nach dem Mal} der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstlicksfla-
che, die Uberbaut werden soll und ob es sich in die Eigenart der ndheren Umgebung



einfugt. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse mussen ge-
wahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden und die ErschlieRung
muss gesichert sein.

Die malgeblich pragende nahere Umgebung umfasst den in der Anlage
dargestellten beidseitigen Strallenbereich der Robert-Koch-Stral’e (siehe Anlage,
Abbildung Nr. 2).

Hinsichtlich des Maldes der baulichen Nutzung ist zu prufen, ob sich das Vorhaben
bezlglich der Grundflache, der Geschossigkeit sowie der Hohe in die nahere Umge-
bung einfugt.

Zudem muss sich das geplante Vorhaben hinsichtlich der tatsachlich Gberbauten
Flache und der Bauweise einfugen.

Das geplante Vorhaben liegt, wie nachstehend aufgefihrt, hinsichtlich der Grundfla-
che, der Hohe und der Geschossigkeit im Rahmen der nédheren Umgebung, sodass
sich das Vorhaben beziglich des MalRes der baulichen Nutzung einfigt und somit
genehmigungsfahig ist.

In der ndheren Umgebung sind Grundflachen bis zu ca. 190 m? vorzufinden (Flurstu-
cke Nr.: 4011, 4012, 4017, 4018, 4029, 4028).

Das Vorhaben soll eine Grundflache von insgesamt ca. 99,00 m? aufweisen. Somit
liegt die Grundflache im Rahmen der naheren Umgebung und ist genehmigungsfa-
hig.

Der geplante zweigeschossige Anbau sowie das Dach und die zwei geplanten Dach-
gauben flgen sich in die nahere Umgebung ein. Hier finden sich ebenfalls Gebaude
mit zwei Geschossen vor. Somit liegt auch die Geschossigkeit im Rahmen der nahe-
ren Umgebung.

Das Vorhaben weist eine Firsthohe von ca. 8,00 m auf. Der im ruckwartigen Bereich
geplante Anbau soll eine geplante Firsthéhe von 4,00 m aufweisen und liegt somit
unter der Firsthohe des Bestandshauses. Des Weiteren sind in der ndheren Umge-
bung Firsthéhen mit bis zu ca. 11,40 m vorzufinden (Flursticke Nr.: 4011, 4012,
4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4029, 4028, 4027,4026 4025). Somit fugt sich
das Vorhaben auch hinsichtlich der geplanten Hohen in die nahere Umgebung ein.

Die Bauweise in der naheren Umgebung ist vorwiegend offen. Die Bauweise des
Vorhabens bleibt unverandert, sodass sich das Vorhaben auch hinsichtlich der Bau-
weise einfugt.

Die Uberbaubaren Grundsticksflachen der naheren Umgebung bestimmen sich
durch Baulinien, -grenzen oder -tiefen.

In der ndheren Umgebung befinden sich sowohl strallenseitig grenzstandige Wohn-
gebaude als auch Wohngebaude mit einem stral3enseitigen Abstand von der Grund-
stiicksgrenze bis zum Anfang der Bebauung von ca. 4,00 m. Dartber hinaus betragt
die Bautiefe von der stralenseitigen Grundstlicksgrenze bis zum Ende der Bebau-
ung bis zu ca. 24,00 m (Flursticke Nr. 4011, 4012, 4018, 4026, 4029). Die vordere
Bautiefe bleibt unverandert. Gemal den Planungen wird die geplante Bebauung eine
Tiefe von stralRenseitiger Grundstiicksgrenze bis zum Ende der Bebauung von ca.
17,00 m aufweisen. Somit fugt sich das geplante Vorhaben auch hinsichtlich der
Bautiefe in die ndhere Umgebung ein.

Die ErschlieBung des Grundstiicks bleibt Uber die Robert-Koch-Stralte unverandert



gesichert.

Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sowie das Ortsbild
werden nicht beeintrachtigt.

Die Verwaltung erachtet aus den vorgenannten Grinden das Vorhaben aus
planungsrechtlicher Sicht nach § 34 BauGB als genehmigungsfahig.

Die Verwaltung sieht vorliegend keinen Anlass fur die Aufstellung eines
Bebauungsplans, fur eine Rickstellung des Vorhabens sowie flir eine
Veranderungssperre.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Dr. Nicolas Meyer
Oberblrgermeister



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1404

Aktenzeichen: 614/Kn Datum: 14.04.2026 Hinweis:

Bauantrag zur Nutzungsanderung von Bliroraumen zur Errichtung einer sepa-
raten Wohnung; Gegelstralle, Flurstiick Nr. 2271/19

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: X | Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 18 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:
] ] x| |
Abdruck an:

Die Verwaltung berichtet:

Der Antragsteller beabsichtigt, eine Nutzungsanderung in einem bestenden
Gebaude auf den Grundstick mit der Flurstick Nr. 2271/19.

Hierzu soll das Gebaude von Burordume zu einer Wohnung umgebaut werden.

Es finden, bis auf die Herstellung von Fenstern in der ndrdlich ausgerichteten
Fassade, keine baulichen Anderungen an der Gebaudehiille statt.

Das Grundsttick befindet sich nicht im Geltungsbereich eines rechtskraftigen Bebau-
ungsplans, somit ist die planungsrechtliche Zulassigkeit nach § 34 BauGB zu beurtei-
len. Demnach ist ein Vorhaben zulassig, wenn es sich nach Art und Mal der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise und der Grundstucksflache, die Uberbaut werden soll,
in die Eigenart der ndheren Umgebung einfligt und die ErschlieBung gesichert ist.
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse mussen gewahrt
bleiben; das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden.

Gemal § 34 Abs. 2 BauGB beurteilt sich die Zulassigkeit des Vorhabens nach seiner
Art alleine danach, ob es nach der auf Grund des § 9a BauGB erlassenen Verord-
nung in einem der dort verzeichneten Baugebiete allgemein zulassig ware. Das Ge-
biet stellt in der naheren Umgebung (siehe Anlage, Abbildung Nr. 1) eine Gemenge-
lage dar. Das umliegende Gebiet ist durch eine heterogene Nutzungsstruktur ge-
pragt: Es finden sich sowohl stérende als auch nicht storende Gewerbebetriebe (u. a.
Kfz-Werkstatten und Bauunternehmen mit Lager- und Logistikbetrieb), Anlagen flr
sportliche Zwecke, Einzelhandel sowie vereinzelte Wohn- und Geschaftshauser. Zu-
dem befindet sich eine Schienentrasse in unmittelbarer Nahe.

Die beschriebenen Gebaudearten lassen sich keinem der Baugebiete nach §§ 2 ff
BauNVO zuordnen, sondern sie sind verschiedenen Baugebieten zuzuordnen. Dies



bedeutet, dass kein Fall des § 34 Abs. 2 BauGB vorliegt, sondern eine sog. ,Gemen-
gelage” gegeben ist, bei der die Art der Nutzung nach § 34 Abs. 1 BauGB zu beurtei-
len ist. Eine Gemengelage zeichnet sich dadurch aus, dass in der naheren Umge-
bung so unterschiedliche Nutzungsarten vorhanden sind, dass sie keinem der Bau-
gebiete der §§ 2 ff. BauNVO zugeordnet werden kdnnen. Gemal § 34 Abs. 1 BauGB
bestimmt sich die Zulassigkeit eines Vorhabens hinsichtlich der Art der baulichen
Nutzung danach, ob es sich in die Eigenart der naheren Umgebung einfugt. Da in der
naheren Umgebung inmitten der stdrenden Gewerbe- und Betrieblichen Flachen be-
reits Wohnnutzungen vorhanden sind, fugt sich das Vorhaben grundsatzlich hinsicht-
lich der Art der baulichen Nutzung in die nahere Umgebung ein.

Zur Prifung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnisse wurde eine gutachterliche
Beurteilung seitens der Unteren Baufsicht gefordert. Hierzu wurde gemafl} Stellung-
nahme des Gutachters eine Schallimmissionsprognose mittels eines digitalen Schal-
lausbreitungsmodells erstellt, wonach die Schallleistungspegel der umliegenden Ge-
werbeflachen sowie deren Auswirkungen auf das Vorhaben unter Bertcksichtigung
der TA Larm ermittelt wurden. Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass die
Richtwerte eingehalten werden und gesunde Wohnverhaltnisse im Hinblick auf den
Gewerbelarm gewahrt bleiben.

Ebenso wurden die Auswirkungen des Schienenverkehrslarms untersucht. Hierbei
wurde festgestellt, dass die geplante Wohnnutzung nicht in einem kritischen Bereich
(gemal einschlagiger DIN-Normen) liegt. Somit ist davon auszugehen, dass die An-
forderungen an gesunde Wohnverhaltnisse gemal} § 34 Abs. 1 BauGB erfullt sind.

Folglich ist nicht davon auszugehen, dass das Vorhaben bodenrechtliche Spannun-
gen auslost. Bodenrechtliche Spannungen sind dadurch gekennzeichnet, dass das
Vorhaben die vorhandene Situation in bauplanungsrechtlich relevanter Weise ver-
schlechtert, stort oder belastet und das Bedurfnis hervorruft, die Voraussetzungen fir
seine Zulassung unter Einsatz der Mittel der Bauleitplanung zu schaffen. Hierfur
reicht eine mogliche Vorbildwirkung des Vorhabens, die ein Bedurfnis nach planeri-
scher Gestaltung ausldsen kann. Vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 5. Dezember 2013 - 4
C 5712 -, Juris-Dokument, Rn. 17 m.w.N.

Die weiteren Prufkriterien des § 34 BauGB, wie das Mal} der baulichen Nutzung, die
Bauweise sowie die Uberbaubare Flache, werden durch die geplante Nutzungsande-
rung nicht tangiert.

Die Erschliellung der Grundstlicke ist weiterhin Gber die Gegelstral’e gesichert.

Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sowie das Ortsbild
werden nicht beeintrachtigt.

Die Verwaltung erachtet aus den vorgenannten Grunden das Vorhaben aus
planungsrechtlicher Sicht nach § 34 BauGB als genehmigungsfahig.

Die Verwaltung sieht vorliegend keinen Anlass fir die Aufstellung eines
Bebauungsplans, fur eine Ruckstellung des Vorhabens sowie flr eine
Veranderungssperre.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Dr. Nicolas Meyer
Oberburgermeister



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVI11/1406

Aktenzeichen: 614/Kn Datum: 14.04.2026 Hinweis:

Bauantrag zur Errichtung einer AuBRengastronomie sowie die Aufstellung eines
20-Fuss-Containers zum Getrankeausschank; Eisenbahnstrafle, Flurstiick Nr.
2355/81

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top | Offentlich: X | Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 19 Mit Nein-Stimmen:
Nichtoffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
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vorschlag: Anderungen waltung ist beigefugt:
| || X ] |
Abdruck an:

Die Verwaltung berichtet:

Die Antragsteller planen auf dem Grundstlick mit der Flurstlick-Nr. 2793/1 in der Ei-
senbahnstralle die Errichtung einer Auldengastronomie sowie einer entsprechenden
Einfriedung und das Aufstellen eines Containers.

Die geplante AuRengastronomie soll in westlicher Ausrichtung vor dem Gebaudezu-
gang der dort ansassigen Versammlungsstatte entstehen. Die vorgesehenen Ab-
messungen der Flache betragen 10,70 m x 11,51 m. Zur baulichen Abgrenzung der
Gastronomieflache ist zudem eine Einfriedung in Richtung der Bahngleise vorgese-
hen.

Erganzend hierzu soll unmittelbar angrenzend an das Bestandsgebaude ein Contai-
ner fir den Ausschank von Getranken in den Abmessungen 5,90 m x 2,44 m aufge-
stellt werden.

Die betroffene Versammlungsstatte war bereits Gegenstand der Drucksache Nr.
XV11/4159 im Ausschuss fur Stadtentwicklung und Mobilitat (ASKM) am 05.09.2024.

Das Grundstlck befindet sich nicht im Geltungsbereich eines rechtskraftigen Bebau-
ungsplans, somit ist die planungsrechtliche Zulassigkeit nach § 34 BauGB zu beurtei-
len. Demnach ist ein Vorhaben zulassig, wenn es sich nach Art und Maf3 der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise und der Grundstucksflache, die Uberbaut werden soll,
in die Eigenart der ndheren Umgebung einfigt und die ErschlieBung gesichert ist.
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse mussen gewahrt
bleiben; das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden.

Gemal § 34 Abs. 2 BauGB beurteilt sich die Zulassigkeit des Vorhabens nach seiner
Art alleine danach, ob es nach der auf Grund des § 9a BauGB erlassenen Verord-



nung in einem der dort verzeichneten Baugebiete allgemein zulassig ware.

In der vorpradgenden naheren Umgebung ist die zugehdrige Versammlungsstatte
vorzufinden, sowie vorwiegend storende und nicht storende Gewerbebetriebe, ein
Baumarkt, Anlagen flr soziale Zwecke, Laden, ein Einzelhandelsgeschaft, ein
Schnellimbiss, Laden, eine Autowaschanlage als auch vereinzelte Wohngebaude
vorhanden.

Die beschriebenen Gebaudearten lassen sich keinem der Baugebiete nach §§ 2 ff
BauNVO zuordnen, sondern sie sind verschiedenen Baugebieten zuzuordnen. Dies
bedeutet, dass kein Fall des § 34 Abs. 2 BauGB vorliegt, sondern eine sog. ,Gemen-
gelage” gegeben ist, bei der die Art der Nutzung nach § 34 Abs. 1 BauGB zu beurtei-
len ist. Eine Gemengelage zeichnet sich dadurch aus, dass in der naheren Umge-
bung so unterschiedliche Nutzungsarten vorhanden sind, dass sie keinem der Bau-
gebiete der §§ 2 ff. BauNVO zugeordnet werden kdnnen. Gemaf § 34 Abs. 1 BauGB
bestimmt sich die Zulassigkeit eines Vorhabens hinsichtlich der Art der baulichen
Nutzung danach, ob es sich in die Eigenart der naheren Umgebung einfugt. Da in der
naheren Umgebung bereits eine Versammlungsstatte vorhanden ist und die Aulen-
gastronomie dieser dienen soll, fugt sich das Vorhaben hinsichtlich der Art der bauli-
chen Nutzung in die nahere Umgebung ein.

Des Weiteren, so § 34 Abs. 1 BauGB, bestimmt sich die Zulassigkeit eines Vorha-
bens nach dem Mal} der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstucksfla-
che, die uberbaut werden soll und ob es sich in die Eigenart der naheren Umgebung
einfugt. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse mussen ge-
wahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden und die ErschlieRung
muss gesichert sein.

Die malgeblich pragende nahere Umgebung umfasst den in der Anlage
dargestellten StralRenbereich der Eisenbahnstralie (siehe Anlage, Abbildung Nr. 2).

Hinsichtlich des Maldes der baulichen Nutzung ist zu prifen, ob sich das Vorhaben
bezuglich der Grundflache, der Geschossigkeit sowie der Hohe in die nahere Umge-
bung einfligt.

Zudem muss sich das geplante Vorhaben hinsichtlich der tatsachlich Uberbauten
Flache und der Bauweise einfligen.

Das geplante Vorhaben liegt, wie nachstehend aufgefuhrt, hinsichtlich der Grundfla-
che, der H6he und der Geschossigkeit im Rahmen der naheren Umgebung, sodass
sich das Vorhaben bezuglich des MalRes der baulichen Nutzung einfugt und somit
genehmigungsfahig ist.

Das Vorhaben soll eine Grundflache von insgesamt ca. 152,80 m? aufweisen. Damit
unterschreitet die Dimensionierung des Vorhabens deutlich die in der naheren Um-
gebung vorzufindenden Grundflachen, welche bei bis zu ca.1.369,00 m? vorzufinden
sind (Flurstucke Nr. 2763/1, 2762/11 und 2762/10). Das Vorhaben wahrt somit den
durch die Umgebungsbebauung vorgegebenen Rahmen und ist diesbezuglich als
genehmigungsfahig einzustufen.

Auch hinsichtlich der Geschossigkeit fugen sich die ebenerdige Gastronomieflache
sowie der eingeschossige Container in das nahere Umgebung ein, welches durch
eine Bebauung mit bis zu drei Geschossen gepragt ist (u. a. Flurstlicke Nr. 2763/1,
2762/11 und 2762/10).

Da das Straf3enbild der naheren Umgebung keine einheitliche Traufhohe aufweist, ist
fur die bauplanungsrechtliche Beurteilung primar die Firsthohe malgeblich. Da die
Aulengastronomie nicht Uberdacht ausgeflihrt wird, ist in diesem Kontext lediglich



der Container zu betrachten. Dieser bleibt mit einer geplanten Hohe von 2,58 m sig-
nifikant sowohl unter der Héhe des Bestandsgebaudes (ca. 5,88 m) als auch unter
den Firsthohen der umliegenden Bebauung, die bis zu 17,30 m erreichen (vgl. Flur-
sticke Nr. 2763/1, 2762/11 und 2762/10). Folglich flugt sich das Vorhaben auch im
Hinblick auf die Gebaudehdhen in die Eigenart der ndheren Umgebung ein.

Die nahere Umgebung ist durch eine Mischung aus offener und geschlossener Bau-
weise gepragt, wobei die Bestandsbauten teils freistehend und teils einseitig grenz-
standig ausgefuhrt sind. Der geplante Container ist in offener Bauweise konzipiert,
sodass sich das Vorhaben auch in dieser Hinsicht einfugt.

Die Uberbaubaren Grundsticksflachen der naheren Umgebung bestimmen sich
mangels rechtskraftigen Bebauungsplans durch faktische Baulinien, Baugrenzen o-
der Bebauungstiefen.

Die Bestandsgebaude im umliegenden Bereich weisen einen strallenseitigen Grenz-
abstand zwischen ca. 3,50 m und 34,00 m auf (vgl. u. a. die Bestandsbebauung auf
den Flurstlicken Nr. 2763/1, 2762/11 und 2762/10). Die maximale riickwartige Be-
bauungstiefe in der naheren Umgebung betragt, gemessen von der strallenseitigen
Grundstiicksgrenze, bis zu ca. 88,10 m (Flurstlck Nr. 2726/11/10).

FUr das gegenwartige Vorhaben ist an der vorderen Grundstucksgrenze ein gemittel-
ter Abstand von ca. 5,30 m bis zum Beginn der Auliengastronomie vorgesehen. Die
hintere Bebauungstiefe bis zum Abschluss des Containers belauft sich auf ca. 22,74
m. Damit fiigen sich die geplanten Uberbaubaren Grundstiicksflachen in die nahere
Umgebung ein.

Die ErschlieBung des Vorhabens ist Uber die Eisenbahnstralie gesichert.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens werden die einschlagigen Immissions-
richtwerte gemafl TA Larm durch die zustandige Fachbehodrde festgesetzt. Hierdurch
wird sichergestellt, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse gewahrt bleiben. Eine Beeintrachtigung des Ortsbildes ist nicht gegeben.
Aufgrund der raumlichen Trennung des Vorhabengrundstlcks von der weiteren Um-
gebung durch eine mehrspurige Bundesstralle sowie Bahntrassen ist das Grund-
stuck von der angrenzenden Bebauung deutlich abgegrenzt. Eine Beeintrachtigung
entfernter liegender Wohngebiete ist daher auszuschliel3en.

Die Verwaltung erachtet aus den vorgenannten Grinden das Vorhaben aus pla-
nungsrechtlicher Sicht nach § 34 BauGB als genehmigungsfahig.

Die Verwaltung sieht vorliegend keinen Anlass fir die Aufstellung eines Bebauungs-
plans, fur eine Ruckstellung des Vorhabens sowie flr eine Veranderungssperre.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Dr. Nicolas Meyer
Oberburgermeister



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.
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Aktenzeichen: 321/PS Datum: 30.04.2026 Hinweis:

GroRe Driisenameise (Tapinoma Magnum) in Frankenthal (Pfalz)

Beratungsergebnis:
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Die Verwaltung berichtet:

Uber die GroRe Driisenameise (Tapinoma magnum) wird seit zwei bis drei Jahren
intensiv berichtet.

Die GrofRe Drusenameise stammt ursprunglich aus dem Mittelmeerraum und hat sich
von dort vor allem Uber den Transport von mediterranen Geholzen (z.B. Oliven- und
Feigenbdume) in die EU ausgebreitet. In Deutschland kommt sie gesichert seit 2009
VOr.

Die Ameisenart breitet sich mittlerweile auch in der Pfalz aus. So sind sie in Neu-
stadt, Landau, Bobenheim-Roxheim, Limburgerhof, Herxheim, Germersheim und
Ludwigshafen zu finden. Ende Marz 2026 wurde sie auch erstmalig in Frankenthal,
namlich in Flomersheim, um die Isenachsporthalle festgestellit.

Die Nester werden unterirdisch angelegt, meist in bis zu 1 m Tiefe. Die Grof3e Dru-
senameise baut ein funktional verbundenes System aus Nestern und bilden Super-
kolonien.

Wie lasst sich die GroRe Driisenameise erkennen?

Eine erste Einschatzung kann mittels folgender Kriterien erfolgen:

Aussehen

e Tapinoma magnum ist komplett schwarz gefarbt
¢ Die Arbeiterinnen haben unterschiedliche Grofen



Im Vergleich: Heimische Arten weisen zumeist gleich grol3e Arbeiterinnen auf.
Verhalten

e Sand- beziehungsweise Erdauswurf an Nesteingangen. Dies kann sich auch
grol¥flachig erstrecken, zum Beispiel entlang eines Gehweges.

e Bei Stdrung stromen zahlreiche Arbeiterinnen an die Erdoberflache. In vielen Fal-
len tragen sie Larven und Puppen mit sich um diese in Sicherheit zu bringen.

e Breite, mehrspurige Ameisenstralen

Im Vergleich: Die heimische Wegameise bildet nur einspurige Ameisenstral3en.
Brut

e Die Brut von Tapinoma-Kolonien ist nackt und man kann bei den Puppen bereits
GliedmafRen und Augen erkennen. Die Farbe der Eier und Puppen ist weil3-
transparent.

Im Vergleich: Die Puppe von der heimischen Wegameise sind von einem Kokon
umschlossen.

Geruch

e Die Ameisen verstromen, bei leichtem Andricken, einen typisch ranzigen (ranzi-
ge Butter) oder chemischen Geruch nach Lésungsmitteln (Aceton, Putzmittel)

Im Vergleich: Heimische Arten sind dabei eher geruchsneutral.

Die Grolien Drusenameise ist vom Bundesamt flr Naturschutz aktuell als ,potentiell
invasive Art“ - klassifiziert. Dies bedeutet, dass fir Tapinoma magnum als gebiets-
fremde Art bisher begrindete Annahmen hinsichtlich einer negativen Auswirkung
bestehen, welche durch ihre artspezifischen Gegebenheiten:

e Heimische Arten direkt gefahrdet
e Lebensraume so verandert, dass heimische Arten indirekt betroffen sind

Diese Einstufung bedeutet, dass somit nur Ma3nahmen auf freiwilliger Ebene ergrif-
fen werden konnen. Bei Befall auf Privatgrundstucke sind Eigentumer selbst zustan-
dig. Offentliche Flachen sind Sache der Stadt.

Die Ameisen unterhdhlen Gehwege, Terrassen und Pflastersteine, was zu instabilen
Untergrinden fuhrt. Sie kdnnen sich in Elektroverteilerkasten, Kabelkanalen und
Steckdosen einnisten, was zu Internet- und Stromausfallen fihren kann. Sie kénnen
Dammmaterialien an Hausern beschadigen.

In befallenen Gebieten kdnnen die Ameisen in Massen auftreten, was den Aufenthalt
im Freien und im Garten stark beeintrachtigt. Sie kdnnen in Wohnraume, Kiichen und
Keller eindringen. Obwohl sie aggressiv auftreten und beillen kdnnen, besteht fur
Menschen keine direkte Gesundheitsgefahr.

Dies muss bei den jeweiligen Bekampfungsmalnahmen berlcksichtigt werden.



Fir die Bekampfung ist folgendes zu berucksichtigen:
e Schnelles Handeln:

Verdachtsfalle beziehungsweise bestatigte Vorkommen missen unverziglich der
Stadt oder Gemeinde gemeldet werden.

e Koordiniertes Vorgehen:

Alle Beteiligten (unter anderem Stadt- beziehungsweise Gemeindevertreter,
Grundstluckseigentumer, Anwohner, Schadlingsbekampfer) sollten eng zusam-
menarbeiten.

e AusmaR des Befalls feststellen
e Auswahl einer Bekampfungsmethode:

Neben dem Einsatz von chemischen Mitteln (Insektiziden) kdnnen auch thermi-
sche Verfahren mit HeiRwasser/Heillschaum zum Einsatz kommen.

Die chemische Bekampfung sollte Fachpersonal, in der Regel also einem Schad-
lingsbekampfungsunternehmen, Uberlassen werden.

Daneben wird auch Kieselgur zur Bekdmpfung eingesetzt.

Aufgrund der flachigen Ausbreitung ist es empfehlenswert, wenn sich anliegende
Grundstickseigentimer zusammentun um eine zeitgleiche Bekampfung zu er-
moglichen. Dies erhoht die Chance auf eine erfolgreiche Verdrangung.

FUr Menschen stellt die Ameise grundsatzlich keine direkte Gefahr dar. Da die Amei-
se jedoch Schaden an der Infrastruktur verursachen kann, ist eine Bekampfung den-
noch ratsam. Dabei Ubernimmt die Stadt Frankenthal entsprechende Malinahmen
auf offentlichen Grund. Bei der Bekampfung der Ameise auf privaten Grundstiicken
liegt die Zustandigkeit bei den jeweiligen Eigentumerinnen und Eigentumern.

Mit der Bekampfung der Grol3en Drusenameise in der Nahe der Isenachhalle wurde
von der Stadt Frankenthal (Pfalz) ein Schadlingsbekampfer beauftragt. Die Anwoh-
ner im Umfeld dieser MalRnahme werden Uber das Auftreten der GrofRen Dru-
senameise durch Wurfzettel informiert werden. lhnen wird empfohlen werden, eben-
falls einen Schadlingsbekampfer mit der Bekampfung zu beauftragen.

Die Stadt Frankenthal wird beim Bereich Burgerdienste, Ordnung und Umwelt eine
Anlaufstelle einrichten, die die Entwicklung dokumentiert und das Auftreten kartiert,
um bei den innerhalb der Stadtverwaltung betroffenen Bereichen gezielt Ubergreifen-
der MalRnahmen anregen zu kénnen. Die Stelle soll ebenfalls als Ansprechpartner fir
Bargerinnen und Burger dienen. Im stadtischen Mangelmelder wird eine entspre-
chende Kategorie eingerichtet, Uber die Burgerinnen und Burger Sichtungen mitteilen
kénnen.

Beobachtung zur Bestimmung kdnnen auch online gemeldet werden, zum Beispiel
uber den NABU bzw. das zugehorige Meldeportal ,naturgucker®. Dort konnen Fotos
hochgeladen und Funde dokumentiert werden. Eine eindeutige Bestimmung von Tie-
ren ist auch Uber einen fachkundigen Schadlingsbekampfer mdglich.



Umfassende Information zur Erkennung und Bestimmung der Art sowie Hinweise zur
mdglichen Bekampfung werden auf der stadtischen Internetseite zusammengestellt
unter www.frankenthal.de/Tiere.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Dr. Nicolas Meyer
Oberburgermeister



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1459
Aktenzeichen: SPD Datum: 21.04.2026 Hinweis:
Hitzeschutz auf dem Cosacchi-Platz

hier: Prufantrag der SPD - Stadtratsfraktion

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: \X_ Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 21 Mit Nein-Stimmen:

Nichtéffentlich: ’_ Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:

Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:

] x| ] X]

Abdruck an:

Der noch zur Innenstadt gehérende Cosacchi-Platz ist einer der stark genutzten
und belebten Platze in Frankenthal. Er wird sehr gerne auf dem Weg zwischen
der Innenstadt in den Suden Frankenthals genutzt. Gerne wird hier eine
Unterbrechung eingelegt, um z. B. auf Musikschuler oder VHS-Besucher zu
warten, um kleine Kinder fast gefahrlos frei laufen zu lassen, oder einfach um
auf dem weiteren Weg zu pausieren.

In den vergangenen Sommern hat sich gezeigt, dass dieser schone Platz
besonders von grof3en Hitzeeinwirkungen betroffen ist. Es gibt hier keine
schattenspenden Baume oder Uberdachungen. Auch der reaktivierte Brunnen
und die sparlich vorhandenen Sitzgelegenheiten liegen in der prallen Sonne.
Beton und Asphalt heizen sich schnell auf und speichern die Warme.

Das fuhrt zu hoher Belastung fur die Besucher des Platzes, insbesondere durch
direkte Sonneneinstrahlung. Besonders fur Kinder und altere Menschen ist der
Aufenthalt an solch heiRen Tagen fast unertraglich.

Wir bitten zu prifen:

Welche Malinahmen kénnen ergriffen werden, um den Platz so zu gestalten,
dass die Aufenthaltsqualitat verbessert und gesundheitliche Risiken durch

Hitze reduziert werden kdnnen.

Mit freundlichen GriRRen

Aylin Hoéppner
Vorsitzende



Stellungnahme der Verwaltung:

Im Rahmen der aktuellen Strategie-, Planungs-, und Beteiligungsprozesse (Prozess
Frankenthal 2035 / Projektteam 4 und weitere), insbesondere des in Vorbereitung
befindlichen Hitzeaktionsplans, wird dem Thema Hitzeschutz seitens Herrn Oberbir-
germeister und den Projektbeteiligten hohe Bedeutung zugestanden. Dabei sollen flr
die im Rahmen der umfangreichen Analysen identifizierten Hotspots, entsprechende
MaRnahmen formuliert und vorbehaltlich der zur Verfugung stehenden Haushaltsmit-
tel und personellen Ressourcen (vgl. Drucksachen zu Sanierungs- und Modernisie-
rungsjahrzehnt) umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang wird auch der Ste-
phan-Cosacchi-Platz als bereits bekannter hitzebelasteter Standort entsprechend
bertcksichtigt. Dabei werden sowohl die bestehenden Defizite als auch potenzielle
Malnahmen zur Verbesserung der mikroklimatischen Situation untersucht.

Dies erfolgt vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung klimatischer Einfluss-
faktoren im Zuge des fortschreitenden Klimawandels sowie der damit einhergehen-
den steigenden Hitzebelastung im urbanen Raum.

Insbesondere wahrend Hitzeperioden konnen stark versiegelte Flachen zu erhebli-
chen Belastungen flhren, weshalb geeignete Mallinhahmen wie Begriinung, Verschat-
tung und die Reduzierung versiegelter Flachen eine zentrale Rolle spielen.

Ziel der planerischen Berilicksichtigung ist es, wie in Ihrer Anfrage erwahnt, die Auf-
enthaltsqualitat nachhaltig zu verbessern und gleichzeitig gesundheitliche Risiken flr
die sich dort aufhaltenden Personen zu minimieren.

Der Brunnen Cosacchi-Platz wird aktuell saniert und im Juni wieder in Betrieb gehen.
Das wirkt sich auf das Mikroklima spurbar positiv aus.

Die Entwicklung und Umsetzung wirksamer MalRnahmen erfordert jedoch eine sorg-
faltige fachliche Prifung sowie die Abstimmung und Integration im Rahmen Uberge-
ordneter Konzepte.

Protokoll:

Frau Hoppner erlautert den Antrag bzw. die Anfrage. Erganzend zur Stellungnahme
der Verwaltung verweist Herr Oberburgermeister Dr. Meyer auf den Bericht Uber die
aktuellen Projekte des Klimaburos (siehe TOP 11).



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVII1/1462

Aktenzeichen: FWG Datum: 22.04.2026 Hinweis:

Erganzung zum Beschlussvorschlag: Quartiersentwicklung Pilgerpfad, hier:
Strategische Neuausrichtung Stadtebauforderung
hier: Antrag der FWG - Stadtratsfraktion

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top | Offentlich: X | Einstimmig: \L Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 22 Mit Nein-Stimmen:
Nichtoffentlich: Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefugt:
X | X | | ] |
Abdruck an:

Sehr geehrter Herr Oberblrgermeister Dr. Meyer,
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses fur Stadtentwicklung,

mit der Drucksache XVIII/1411 schlagt die Verwaltung vor, die laufende
Stadtebauférderungsmalinahme flr das ,Zentralquartier Pilgerpfad® einzustellen und
die

Quartiersentwicklung strategisch neu auszurichten. Die dahinterstehende langfristige
Zielsetzung, insbesondere die Verzahnung mit anstehenden Malinahmen zur Bil-
dungsinfrastruktur, ist aus unserer Sicht grundsatzlich nachvollziehbar und sinnvoll.
Gleichzeitig entsteht jedoch eine Lucke zwischen dieser langfristigen Perspektive
und den Erwartungen der Menschen vor Ort, die bereits heute konkrete Verbesse-
rungen bendtigen.

Deshalb beantragen wir, den nachfolgenden Auftrag an die Verwaltung als Punkt 4.
des
Beschlussvorschlags zu erganzen

» Die Verwaltung wird beauftragt, noch vor der Sommerpause einen verbindli-
chen
Zeitplan fur kurzfristige Sofortmalinahmen im Gebiet Pilgerpfad vorzulegen
und
darzustellen, welche konkreten Mallnahmen 2026/2027 umgesetzt werden
sollen, mit welchen finanziellen Mitteln diese hinterlegt sind und welche per-
sonellen Kapazitaten hierfur vorgesehen sind.

Die strategische Neuausrichtung ist nachvollziehbar. Eine Entwicklung des Quartiers



Pilgerpfads erfordert eine abgestimmte Gesamtplanung. Gleichzeitig brauchen die
Menschen im Quartier nicht nur eine langfristige Perspektive. Entscheidend ist, dass
sich die Lebensqualitat auch kurzfristig spurbar verbessert. Ein Ausstieg aus dem
Forderprogramm ohne konkret hinterlegte Sofortmalinahmen birgt die Gefahr eines
,2gefuhlten Stillstands®.

Die Verwaltung erkennt diesen Bedarf auch selbst und benennt MalRnahmen wie
Quartiersmanagement, Verfugungsfonds und erste Impulsprojekte ab 2026 sowie die
Nutzung erganzender Forderprogramme. Mit einem verbindlichen Zeit- und Umset-
zungsplan kann dem Eindruck eines Stillstandes wirksam entgegengewirkt werden.
Er bietet den Burgern statt unkonkreter Hoffnungen eine konkrete Perspektive.

Fir die FWG-Fraktion

Tanja Mester Sara Wagner
Fraktionsvorsitzende Ratsmitglied

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung teilt die Auffassung, dass es zeitnah der Umsetzung erster Impuls-
malinahmen sowie kontinuierlicher Folgemalnahmen zur Attraktivierung des Gebie-
tes als sichtbares Zeichen fur die Bewohnerinne und Bewohner des Gebietes bedarf.

Die vorgeschlagene Erganzung des Beschlusses verdeutlicht den Willen der stadti-
schen Gremien, zur Umsetzung schnell sichtbarer MalRnahmen und ist ein Signal an
die Bewohnerschaft, die Aufwertung des Quartiers unmittelbar beginnen und kontinu-
ierlich fortflhren zu wollen.

Dies wird von der Verwaltung begrift und die Aufnahme der Beschlusserganzung
daher empfohlen.

Protokoll:

Siehe Protokollanmerkungen zu TOP 8, Drucksache XVIII/1411



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1455

Aktenzeichen: SPD Datum: 21.04.2026 Hinweis:

Anlage am Wormser Tor

hier: Anfrage der SPD - Stadtratsfraktion

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: \X_ Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:

ASKM 30.04.2026 23 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: ’_ Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:

Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:

vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:

] ] ] X]

Abdruck an:

Sehr geehrter Herr Oberblrgermeister Dr. Meyer,

Von der Grunflache im Foltzring neben dem Wormser Tor wurde zu dicht und unan-
sehnlich wachsendes Grin entfernt.

Wir fragen:

- Wie soll die Flache neben dem durch besondere gartnerische Pflege
hervorgehobenen Wormser Tor gestaltet werden?

- Wird, wie vor Jahren noch vorhanden, wieder ein Judasbaum gepflanzt?
Begrundung:
Es handelt sich hier um eine Stelle, die besonders im Blickfeld ist. Insofern finden wir
eine Vorab-Information des zustandigen Ausschusses uber die vorgesehene Neuge-
staltung angebracht.

Mit freundlichen GriRRen

Aylin Hoéppner
Vorsitzende



Antwort der Verwaltung:

FUr die Neugestaltung wurden verschiedene pflegeextensiven Stauden eingebracht.
Diese Pflanzenauswahl wurde aus wirtschaftlichen Grinden getroffen, denn die
Stauden wachsen mehrjahrig und reduzieren den Arbeitsaufwand erheblich. Die
Pflege beschrankt sich im Wesentlichen darauf, regelmafig unerwinschte Wildkrau-
ter zu entfernen und jedes Jahr im Marz alle Stauden auf eine einheitliche Hoéhe zu-
ruckzuschneiden.

Bezuglich der Baumpflanzung wurde bewusst kein Judasbaum vorgesehen, weil die-
ser sich Uber die Jahre zu gro3 mit einer ausgreifenden Krone entwickeln wirde.
Stattdessen soll ein Amberbaum (Liquidambar styraciflua’Gumball’) die Neupflan-
zung vervollstandigen, der kompakt bleibt mit einer kugelférmigen Krone und einer
attraktiven Herbstfarbung. Er flgt sich harmonisch in die neue Gestaltung ein und
unterstutzt die gewunschte klare und hochwertige Wirkung des Bereichs.

Die Neugestaltung tragt damit sowohl gestalterischen als auch pflegerischen Anfor-
derungen Rechnung und soll das Wormser Tor als stadtbildpragendes Element star-
ker hervorheben.



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1456
Aktenzeichen: SPD Datum: 21.04.2026 Hinweis:
FuBgangerquerung Wilhelm-Hauff-StralRe

hier: Anfrage der SPD - Stadtratsfraktion

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: \X_ Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 24 Mit Nein-Stimmen:

Nichtéffentlich: ’_ Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:

Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:

] ] ] X]

Abdruck an:

Sehr geehrter Herr Oberblrgermeister Dr. Meyer,

Im vergangenen Jahr wurde unser Antrag, eine Fulganger-Querung Uber die Wil-
helm-Hauff-Stralde zu prifen, dahingehend beantwortet, dass demnachst von der
Verwaltung bereits eine Befassung mit der Problematik bzw. eine bauliche Malinah-
me vorgesehen sei.

Wir fragen:

- Welcher zeitliche Horizont war damit gemeint, bzw. wann wird eine Baumalf-
nahme definitiv in Angriff genommen?

Mit freundlichen GriufRien

Aylin Hoppner
Vorsitzende

Antwort der Verwaltung:

Die Verwaltung hat aufgrund der erstmaligen Anfrage/Antragstellung die MaRnahme
gepruft und zur Umsetzung beauftragt.

Die Umsetzung erfolgt im Laufe des 2. Quartals 2026.



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1457

Aktenzeichen: SPD Datum: 21.04.2026 Hinweis:

Entfernung Griinpfeil

hier: Anfrage der SPD - Stadtratsfraktion

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: \X_ Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:

ASKM 30.04.2026 25 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: ’_ Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:

Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:

vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:

] ] ] X]

Abdruck an:

Sehr geehrter Herr Oberblrgermeister Dr. Meyer,

Es fiel auf, dass der Grunpfeil beim Abbiegen von der HeR3heimer Stral’e Richtung
Norden in den Westring nicht mehr vorhanden ist.

Wir fragen:

- Wann wurde der Pfeil entfernt, und aus welchen Griinden?
Begrundung:
An anderen Stellen in der Stadt, z.B. Bahnhofstraf3e nach rechts in die Eisenbahn-
stralle, ist der Pfeil nach wie vor vorhanden. In der Hel3heimer Stral3e scheint es u.a.
fur den Busverkehr erstrebenswert, den Durchfluss méglichst zu beschleunigen.

Mit freundlichen Griuf3en

Aylin Hoppner
Vorsitzende



Antwort der Verwaltung:

Die Entfernung des Grunpfeils wurde am 13.11.2025 angeordnet.

Grlnde flr die Entfernung des Grinpfeils waren Beschwerden von Radfahrern, wel-
che an dieser Stelle ebenfalls auf der Fahrbahn halten. Der nebenliegende Radweg
ist nicht benutzungspflichtig und aufgrund der Tempo-30-Zone dlrfen die Radfahrer
auf der Fahrbahn fahren.

Die Verkehrsteilnehmer, die nach rechts abbiegen wollten, sind an den Radfahrern
vorbeigefahren. Durch den baulichen Fahrbahnteiler konnte der Sicherheitsabstand
von 1,50 m zum Radfahrer nicht eingehalten werden. Auf Grundlage dieser Be-
schwerden wurde eine Anhdérung bei der Polizei, beim Strallenbaulasttrager und
beim ADFC durchgeflhrt. Der ADFC stimmte der Entfernung des Grunpfeils zu. Die
Polizei stimmte der Entfernung ebenfalls zu, wenn der Stadt Frankenthal (Pfalz) Be-
richte von Radfahrern vorlagen, die sich in gefahrlichen Situationen befunden haben.
Dies war vorliegend der Fall, weshalb der Grinpfeil entfernt wurde.



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

Drucksache Nr.

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1458

Aktenzeichen: SPD Datum: 21.04.2026 Hinweis:

Anlage der Flache am Fahrradparkturm

hier: Anfrage der SPD - Stadtratsfraktion

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: \X_ Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:

ASKM 30.04.2026 26 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: ’_ Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:

Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:

vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:

] x| ] X]

Abdruck an:

Sehr geehrter Herr Oberblrgermeister Dr. Meyer,

Der Fahrradparkturm scheint allmahlich in die Fertigstellungsphase zu kommen. Da-
bei ist festzustellen: Die gesamte Flache um den Bau herum ist durchgehend befes-
tigt. Es ist keine Aussparung bzw. Vorbereitung fir eine Pflanzung zu erkennen.

Wir fragen:

- Wird es auf der Flache eine Vegetation geben, und wenn ja, wie wird ge-
pflanzt?

Begrundung:

Die Moglichkeit, mit Vegetation das Klima zu verbessern, sollte an jeder Stelle ge-
nutzt

werden, wo dies maoglich ist.

Mit freundlichen Griufden

Aylin Hoppner
Vorsitzende



Antwort der Verwaltung:

Die Flachen, auf der sich der Fahrradparkturm nun befindet, war zuvor mit Rasengit-
tersteinen befestigt, die jedoch im Zuge der Baumalnahmen zurlckgebaut werden
mussten, um die Fundamentplatte des Turms, den neuen Versickerungsschacht und
die Leitungstrassen fur den notwendigen Stromnetzanschluss und Internetanschluss
des Fahrradparkturms sowie fur weitere Leerrohre herstellen zu kénnen. Die Flache
wurde im Anschluss mit einem Schotterunterbau sowie Kieswabenmatten mit Splitt-
fullung versehen, um auf der Flache weiterhin die Niederschlagswasserversickerung
zu ermoglichen und gleichzeitig eine fur Fahrrader gut befahrbare Oberflache zu
schaffen. Diese Oberflachenbefestigung stellt eine Zwischenlésung bis zur vorgese-
henen Aufpflasterung der Flachen im Rahmen der geplanten Neugestaltung des
Bahnhofsumfeldes dar, die in einem einheitlichen Stil erfolgen soll. Im Rahmen die-
ser dann anstehenden Umgestaltung der Flachen ist auch eine umfangreiche Begru-
nung in Hochbeeten vorgesehen, die sich Uber die gesamte Flache des Bahnhofs-
umfeldes verteilen. Der Fahrradparkturm ermdoglicht auf einer sehr geringen Grund-
flache die Unterbringung einer groRen Anzahl an Fahrradern, wodurch auf der be-
grenzten Flache zwischen Unterfuhrung und Gleiszugang Uberhaupt erst der not-
wendige Flachengewinn zur Umsetzung der vorgesehenen Begrinungs- und Gestal-
tungsmalnahmen als Teil der Gesamtkonzeption zur Neugestaltung des Bahnhofs-
umfeldes entsteht (ausreichend Platz fiir Begriinung, Ubersichtlichkeit sowie klare
Wegefuhrung und kein ,Meer“ an Fahrradern).

Im Bereich des Fahrradparkturms sind dabei — wie sich auch aus den bereits vorge-
stellten und im Internet abrufbaren Visualisierungen ergibt - folgende Hochbeete vor-
gesehen:

e Ein ca. 38 gm groRRes Hochbeet direkt vor dem Fahrradparkturm mit Ak-
zentbepflanzung (jahreszeitliche Wechselflorbepflanzung ahnlich wie derzeit
vor dem Café Ideal)

o Zwei jeweils 22 gm grol3e, langliche Hochbeete mit insgesamt drei stadtklima-
resistenten Baumen und Unterpflanzung zwischen dem Bereich der Fahrrad-
stellanlagen und dem direkten Gleiszugang

e Ein ca. 7 gm groRes Hochbeet mit einem kleinen stadtklimaresistenten Baum
samt Unterpflanzung hinter den Fahrradparkturms als Ubergang von Sitzbank
und Fahrradreparaturstation zu den vorgesehenen 7 XXL-Radboxen flur Las-
tenfahrrader etc.

e Ein ca. 40 gm grolRes Hochbeet mit zwei stadtklimaresistenten Baumen im
Bereich zwischen dem Anwesen Eisenbahnstral3e 1 und der Eisenbahnstralle

Die Gesamtflache dieser genannten Hochbeete in direkter Umgebung des Fahr-
radparkturms belauft sich somit auf ca. 129 gm.

Ebenso sind links und rechts neben dem Beginn der Unterfiihrung Blumenpyramiden
(wie bereits im vergangenen Jahr) vorgesehen. Diese werden zusammen mit weite-
ren Blumenpyramiden im Bahnhofsumfeld bereits in diesem Jahr wieder aufgestellt.

Die Planung zur Neugestaltung der Flachen um den Fahrradparkturm war bereits als
Anlage zur Drucksache XVI11/0215 bezuglich des Baubeschlusses zum Fahrradpark-
turm beigefligt. Seither haben sich nur sehr geringfliigige Anpassungen ergeben.

Auf die in der Anlage beigefiugten Visualisierungen des Bereiches um den Fahr-
radparkturm wird verwiesen.



Baumpflanzungen und Hochbeete wahrend der Interimsphase sind nicht vorgese-
hen, da diese nicht lange genug Bestand hatten und sich somit nicht lohnen wirden.

Protokoll:

Erganzend zur Stellungnahme der Verwaltung und der Visualisierung mit Bildern
wurde eine Videoclip abgespielt, in dem die zukunftige Gestaltung der Anlage ge-
genuber der Visualisierung nur mit Bildern besser dargestellt wird.



Drucksache Nr.

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

XVIil. Wahlperiode 2024 - 2029 XVIII/1464

Aktenzeichen: CDU Datum: 22.04.2026 Hinweis:

Neues Plakatierungssystem

hier: Anfrage der CDU-Stadtratsfraktion

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top Offentlich: \X_ Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:

ASKM 30.04.2026 27 Mit Nein-Stimmen:
Nichtéffentlich: ’_ Stimmenmehrheit: |7 Enthaltungen:

Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:

vorschlag: Anderungen waltung ist beigefiigt:

] ] ] X]

Abdruck an:

Sehr geehrter Herr Oberblrgermeister,

wir bitten Sie die folgende Anfrage auf die Tagesordnung der Sitzung des Aus-
schusses fiir Stadtentwicklung, Klima und Mobilitat am 2026-04-30 mit aufzu-
nehmen.

Anfrage

im Zuge der Installation des neuen Plakatierungssystems stellen wir folgende Anfragen:

1. Nach welchen Kriterien wurden die 120 Stellen ausgewahlt?

2. Ist nun eine Plakatierung aulRerhalb dieser Systeme noch zulassig?

3. Wenn nein, wie erfolgt die Auswahl der genehmigten Plakate sowie die Kontrolle der Entfer-
nung der Plakate nach dem genehmigten Zeitraum.

4. Ist die Verwendung kostenpflichtig?

5. Wie und anhand welcher Regularien wurde der Aufbau veranlasst?

Erlduterung

120 Stellen im gesamten Stadtgebiet sind nach unserer Schatzung fiir die Vielzahl der Veranstaltun-
gen, die beworben werden, vermutlich zu wenig. Da beabsichtigt ist, dass nur noch das neue Plaka-

tierungssysteme verwendet werden darf, sehen wir hier Konfliktpotential zwischen dem rechtzeiti-

gen Entfernen der abgelaufenen Plakate und der Neubestiickung der dann aktuell genehmigten Pla-
kate.



Weiterhin wurden in den vergangenen Tagen bereits mehrere Fotos auf Social Media gepostet, die
auf nicht ordnungsgemaRe Aufstellung hingewiesen haben. Dies haben wir auch an manchen Stellen
gesehen, so dass wir um Uberpriifung und Einhaltung der einschligigen Vorschriften beziglich Sei-
tenabstdande zur Fahrbahn, Mindestrestbreiten Geh- und Radwege etc. bitten. Ggfs. sind die schwar-
zen Rahmen auch teilweise mit einer reflektierenden rot-weillen Schraffur nachzuristen.

Fur Inre Bemuhungen vielen Dank im Voraus

und mit freundlichen GriiRen
Fir die CDU-Fraktion

(Martin Schuff)



Antwort der Verwaltung

1. Nach welchen Kriterien wurden die 120 Stellen ausgewahlt?

Die Festlegung basiert auf den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre, insbeson-
dere im Hinblick auf die tatsachliche Auslastung und Buchung der Plakatierungsfla-
chen. Diese Anzahl stellt aus unserer Sicht einen ausgewogenen und bedarfsgerech-
ten Umfang dar. Zudem kdnnen die infrastrukturellen Voraussetzungen (Laternen-
masten) in Abstimmung mit den Stadtwerken gewahrleistet werden.

Zudem wurde die Festlegung auf das Wechselrahmensystem ausfiuhrlich beraten,
abgestimmt und erortert, u.a. im Rahmen der intensiven Vorberatungen zur Son-
dernutzungssatzung in den Workshops mit den Fraktionen -auch unter Beteiligung
der CDU- und Beiraten im August und September 2025. Im Anschluss wurde in den
stadtischen Gremien (ASKM, Ausschuss fur Finanzen, Personal und Sicherheit,
Stadtrat) die Sondernutzungssatzung auch mit den Stimmen der CDUStadtratsfrakti-
on einstimmig beschlossen.

2. Ist nun eine Plakatierung aufRerhalb dieser Systeme noch zulassig?

Entsprechend § 14 der seit 1. Januar 2026 gultigen Sondernutzungssatzung ist ab
Installation des Wechselrahmensystems nur noch dieses zu verwenden. Kinftig soll
somit die Plakatierung ausschlie3lich innerhalb der daflr vorgesehenen Rahmen er-
folgen. Eine Plakatierung daruber hinaus ist nicht zulassig - auRer Wahlwerbung
(Wahlwerbesatzung).

Auszug aus der Satzung:

§ 14, 3) Plakatwerbung ist in den von der Stadtverwaltung vorgegebenen Wechsel-
rahmen im Format AO an den hierfiir definierten Standorten nach Antragsstellung
und Genehmigung zuléssig, es sein denn, es findet § 14 Abs. 2 dieser Satzung An-
wendung.

3. Wenn nein, wie erfolgt die Auswahl der genehmigten Plakate sowie die Kontrolle
der Entfernung der Plakate nach dem genehmigten Zeitraum.

Die Auswahl erfolgt nach Eingang der Anmeldungen. Sind Veranstaltungen fir den
gleichen Zeitraum beantragt, wird entsprechend verfahren. Die bisherige Regelung
der Plakatierungsdauer bleibt unverandert, so dass nach Ablauf des genehmigten
Zeitraums die Plakate innerhalb von drei Tagen durch den Veranstalter bzw. deren
beauftragten Dienstleister zu entfernen sind. AnschlieRend ist das jeweilige Platzhal-
terplakat wieder ordnungsgemaf anzubringen

Kontrollen werden stichprobenartig wie in der Vergangenheit auch beim normalen
Plakatieren durch den im Zustandigkeitsbereich von Herrn Blrgermeister Knoppel



liegenden Bereich 32 ,Ordnung und Umwelt®, hier: StralRenverkehrsbehorde als ge-
nehmigende Abteilung durchgeflhrt und bei grobem Nichteinhalten sanktioniert.

4. Ist die Verwendung kostenpflichtig?

Die gewerbliche Verwendung ist grundsatzlich kostenpflichtig und richtet sich nach
Nr. 10 der Anlage 4 (Gebuhrentabelle) der Sondernutzungssatzung. Das Verfahren
ist gleich der vorherigen Plakatierung. Wie bisher auch kdnnen Vereine bis zu 30
Standorte kostenfrei nutzen. Damit kdnnen parallel bis zu drei Veranstaltungen be-
worben werden.

Ein Entfall der Gebuhren ist durch § 8 (7) der aktuellen Sondernutzungssatzung
moglich:

(7) Von der Erhebung der Gebuhren fiir die Erteilung von Erlaubnissen fiir Son-
dernutzungen kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn Sondernutzungen
a) einem gemeinnttzigen, mildtétigen oder kirchlichen Zweck zu Gute kommen,

b) zum Zwecke der politischen Willensbildung,

c¢) der Férderung von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen dienen,

d) tberwiegend im &ffentlichen Interesse erfolgen,

e) der éffentlichen Versorgung und Daseinsvorsorge dienen oder

f) durch stédtische Veranstaltungen/Aktionen der internen Bereiche entstehen.

5. Wie und anhand welcher Reqularien wurde der Aufbau veranlasst?

Die Standorte sowie die Anbringung der Plakattrager entsprechen den geltenden
rechtlichen Vorgaben. Insbesondere werden die erforderlichen Mindestbreiten fur
Geh- und Radwege eingehalten. Die Auswahl der Standorte erfolgte auf Basis von
Erfahrungswerten in Abstimmung mit den Stadtwerken sowie unter Berucksichtigung
der strallenrechtlichen Genehmigungen. Hinsichtlich der Abstande wurde sich an
den HAV (Hinweise fur das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtun-
gen) orientiert, die innerorts 0,5 m Abstand zum Fahrbahnrand und in Ausnahmenfal-
len 0,3 m vorsehen. Bei ausgiebigen Befahrungen der Wirtschaftsforderung gemein-
sam mit der StralRenverkehrsbehdrde wurden die Standorte auf Realisierbarkeit ge-
pruft. Die bodennahe Anbringung wurde gewahlt, um die Inhalte fir alle Personen-
gruppen gut sichtbar darzustellen, das Wechseln der Plakate zu vereinfachen und
die Windlast auf die Masten zu reduzieren.

Um die Sichtbarkeit und Sicherheit zu gewahrleisten, kann die Anbringung zusatzli-
cher reflektierender Streifen an den Rahmen selbstverstandlich in Erwagung gezo-
gen und bei Bedarf umgesetzt werden. Notwendig ist dieses nicht, da die Plakatrah-
men an Laternen angebracht sind, daher bei Dunkelheit sichtbar sein sollten und
ebenfalls den Abstand einhalten.



Drucksache Nr.

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)

XVIil. Wahlperiode 2024 — 2029

Aktenzeichen: Datum: Hinweis:

Bekanntgabe der Entscheidungen aus der nichtoffentlichen Sitzung

Beratungsergebnis:

Gremium Sitzung am Top | Offentlich: X | Einstimmig: \_ Ja-Stimmen:
ASKM 30.04.2026 Mit Nein-Stimmen:
Nichtoffentlich: Stimmenmehrheit: r Enthaltungen:
Laut Beschluss- Protokollanmerkungen und Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- Unterschrift:
vorschlag: Anderungen waltung ist beigefugt:
| x| || ||
Abdruck an:
Protokoll:

Oberburgermeister Dr. Meyer gibt folgende Entscheidungen aus der nichtoffentlichen
Sitzung bekannt:

TOP 28 Bericht Kenntnisnahme



	Anwesenheit
	Entschuldigt
	BM_TEXT4
	BM_TEXT2
	Nummer
	Text
	Tagesordnung
	Vorlage
	VorlageAkz
	Beschluß
	Wortprotokoll

